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Tagesordnungspunkt 1

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung
des Telemediengesetzes

BT-Drucksache 18/6745

Der Vorsitzende: Meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf
die Beratungen wieder aufnehmen und Sie ganz
herzlich begrüßen zu der heutigen öffentlichen
Anhörung hier im Ausschuss für Wirtschaft und
Energie des Deutschen Bundestages zur Änderung
des Telemediengesetzes. Dieser Anhörung liegt zu
Grunde der Gesetzentwurf der Bundesregierung
zu einem zweiten Gesetz zur Änderung des Tele-
mediengesetzes auf Bundestagsdrucksache
18/6745. Ich darf Sie dazu alle herzlich begrüßen,
insbesondere die Sachverständigen, die wir heute
hier haben und auch die Öffentlichkeit. Es han-
delt sich um eine öffentliche Anhörung. Zum Ab-
lauf dieser Anhörung möchte ich noch kurz fol-
gende Erläuterungen geben: Die Fraktionen haben
sich darauf verständigt, dass diese Anhörung
nicht in einzelne Themenblöcke aufgeteilt wird,
sondern sozusagen „en gros“ diskutiert wird. Wir
werden die Befragung unter Berücksichtigung der
Stärkeverhältnisse der Fraktionen durchführen.
Um der Opposition entgegen zu kommen, wurde
ein Schlüssel verabredet. Für die erste Runde von
2:2:1:1; der auch gilt für die dritte Runde. In der
zweiten Runde und unter stärkerer Berücksichti-
gung der Fraktionsgrößen beträgt der Schlüssel
5:3:1:1. Damit für die drei kompletten Fragerun-
den in der uns zu Verfügung stehenden Zeit auch
hinreichend Raum zu Verfügung steht, sind wir
darauf angewiesen, dass sich alle besonders kurz
fassen. Wir haben uns darauf verständigt, ich be-
tone dies insbesondere für die Sachverständigen,
alle anderen kennen dieses Ritual, dass wir für
Frage und Antwort insgesamt fünf Minuten ha-
ben. Das heißt, je kürzer die Frage des Abgeordne-
ten ist, desto länger komplementär in diesen fünf
Minuten können Sie antworten. Meine Bitte auch
nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, zu Be-
ginn der Frage den Namen des zu befragenden
Sachverständigen zu nennen. Eingangsstatements
der Sachverständigen sind verabredungsgemäß
nicht vorgesehen. Es liegen von allen die schriftli-
chen Stellungnahmen vor, die als Ausschuss-
drucksachen verteilt worden sind. Wir werden

wieder ein Wortprotokoll erstellen. Deswegen
wird zur Protokollerstellungserleichterung von
mir zu Beginn der Worterteilung an die Sachver-
ständigen der Name des jeweiligen Sachverständi-
gen nochmal kurz genannt. Jetzt kann ich mit der
Befragung beginnen. In der ersten Runde für die
CDU/CSU Fraktion der Kollege Knoerig, bitte.

Abg. Axel Knoerig (CDU/CSU): Ja, Herr Vorsitzen-
der, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir
wollen hier in der heutigen Anhörung insbeson-
dere die Paragraphen 8 und 10 dieses Gesetzent-
wurfes diskutieren. Ich konzentriere mich in mei-
ner Berichterstattung auf den Paragraphen 8. Hier
soll die Haftung von WLAN-Betreibern klargestellt
werden. Im Gesetzesentwurf werden WLAN-Be-
treiber als Diensteanbieter definiert. Sie können
von der Störerhaftung befreit werden unter der
Voraussetzung, dass sie die sogenannten zumutba-
ren Maßnahmen ergreifen. Diese zumutbaren
Maßnahmen beinhalten eine Sicherung des Zu-
gangs und die Zustimmung von Nutzern, keine
Rechtsverletzungen zu begehen. Die Störerhaftung
stellt gerade Hotel- und Cafébesitzer vor ein recht-
liches Dilemma. Um wettbewerbsfähig zu sein,
müssen sie kostenloses WLAN anbieten, und dazu
können sie entweder Hotspots verschiedener An-
bieter einrichten oder sie gehen damit auch das
Risiko ein, für Rechtsverstöße der Gäste abge-
mahnt zu werden. Ich bin zwar auf der einen Seite
froh bei diesem Entwurf, dass Rechtssicherheit
hergestellt wird, aber dennoch sind nach meiner
Ansicht noch einige Konflikte zu lösen. Und des-
wegen möchte ich meine erste Frage an Herrn Dr.
Häger vom BSI richten: Wie bewerten Sie aus si-
cherheitstechnischer Sicht einmal verschlüsselte
Netze, wie freizugängliche Netze und solche
Netze, zu denen jeder das Passwort kennt? Und an
Herrn Dr. Meier von hotsplots die Frage: Es sind ja
nun schon einige Investitionen in öffentliche
WLANs hineingeflossen, und wir können ja diese
Investitionen nicht außer Acht lassen. Wie bewer-
ten Sie den Mehraufwand für Provider, Dienstleis-
ter und Nutzer insbesondere unter der Berück-
sichtigung der zu ergreifenden sogenannten Siche-
rungsmaßnahmen im Gesetzentwurf?

Der Vorsitzende: Zunächst Herr Dr. Häger und
dann Dr. Meier.

SV Dr. Dirk Häger (BSI): Guten Tag meine Damen
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und Herren. Auf die Frage einzugehen, verschlüs-
selte Netze, also wer normalerweise ein WLAN
betreibt, bei sich zuhause oder ein Firmen-WLAN,
muss das natürlich verschlüsseln, damit kein Ex-
terner rein kommen kann. Die Verschlüsselung
von WLAN-Netzen dient dazu, nichtberechtigte
Nutzer außen vor zu halten. Vor dem Hintergrund
des Paragraphen 8, den wir jetzt hier allerdings
besprechen, geht es ja nicht darum, Nutzer drau-
ßen zu halten, sondern ein offen zugängliches
Netz zu haben. Da hilft halt in dem Fall, wie von
mir nochmal dargelegt, die Verschlüsselung fest-
zulegen. Wer darf rein? Aber wenn ich dem dann
erstmal den Zugangsschlüssel gegeben habe, dann
darf er halt auch darüber frei ins Internet gehen
und kann auch immer wieder kommen. Aus Si-
cherheitssicht ist die Verschlüsselung in einem
solchen Netz nur eine Zugangsverschlüsselung.
Also er muss einmal zu mir hingekommen sein,
muss einmal bei mir das Passwort erfragt haben.
Da hilft die Verschlüsselung in einem solchen
WLAN-Netz. Die andere Frage, wenn ich das mit
einem offenen Netz vergleiche, wo halt die Ver-
schlüsselung nicht da ist, da kann der gleich ver-
suchen, irgendwie rein zu kommen. Die Ver-
schlüsselung schützt mein Netz nicht vor einem
solchen Zugriff Das heißt aber noch lange nicht,
dass ich ihm darüber den Internetzugang gewähre.
Er ist erstmal in meinem eigenen Netz drin, und
ich kann immer noch Mechanismen bringen oder
implementieren, dass er darüber keinen Internet-
zugang hat. Und das ist das, was auch üblicher-
weise in diesen heutigen WLAN-Netzen mit ir-
gendwelchen „Landing pages“ gemacht werden,
wo man im Hotelzimmer seine Zimmernummer
angeben muss, und dann kommt man irgendwo
rein. Da ist halt in punkto Nutzerfreundlichkeit
ein unverschlüsseltes Netz wesentlich besser, weil
man dort halt sich relativ leicht anmelden kann.
Aus Sicherheitssicht macht das für diese beiden,
also macht Verschlüsselung oder keine Verschlüs-
selung keinen Vorteil. Wenn ich das Passwort
kenne, in einem verschlüsselten Netz, dann kann
ich halt die Kommunikation anderer Leute belau-
schen. Und dasselbe gilt natürlich auch in einem
unverschlüsselten Netz. Also insofern für dieses
Gesetz bringt aus meiner Sicht Verschlüsselung
keine nennenswerte Sicherheit.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Meier.

SV Dr. Ulrich Meier (hotsplots GmbH): Ja dem
kann ich mich nur anschließen, was die Ver-
schlüsselung angeht. Das andere ist die Log-in-
Seite mit der Belehrung. Das ist was, was wir
schon bei ganz vielen Hotspots umsetzen, was
auch heute bei den sogenannten freien Hotspots,
die von gewerblichen Anbietern angeboten wer-
den, Standard ist. Wünschenswert wäre, dass der
Gesetzentwurf da klarer stellt, was eigentlich wie
ablaufen soll, denn in Moment gibt es da sozusa-
gen eine Abwärtsspirale. Was die Belehrung an-
geht: Wir haben angefangen und immer noch ein
Häkchen gefordert, das ist, glaube ich, auch in den
Köpfen noch drin. Es gibt jetzt aber auch Anbieter,
wo man einfach nur auf einen Button klickt und
es steht ganz klein irgendwo: „Ich akzeptiere die
Nutzungsbedingungen“. Da ist halt die Frage, wo
das hingehen soll, das wäre wünschenswert,
wenn das geklärt würde. Wie auch immer, dass
sozusagen entscheiden wird, das ist ganz einfach
umzusetzen. Was Investitionen angeht, also wenn
ich daran denke, habe ich andere Sachen im Kopf.
Ich denke da aber an Telekommunikationsüber-
wachung, ja wo wir jetzt vor ganz großen Invest-
ments stehen. Vorratsdatenspeicherung macht viel
Aufwand, und da stellt sich halt für mich die
Frage, was soll das?

Der Vorsitzende: Sie können leider keine Frage
stellen, weil Ihre Zeit leider abgelaufen ist. Aber
versuchen Sie das, was Sie noch anbringen woll-
ten. Aber die Fragen stellen die Abgeordneten, Sie
geben Antworten.

SV Dr. Ulrich Meier (hotsplots GmbH): Verzei-
hung, entschuldigen Sie.

Der Vorsitzende: Entschuldigung, ich wollte das
nur etwas auflockern. Das Wort hat jetzt Kollege
Westphal.

Abg. Bernd Westphal (SPD): Danke Herr Vorsit-
zender. Wir haben ja das politische Ziel, gerade
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft
voran zu treiben, auch WLAN-Zugang zu be-
schleunigen und die Infrastruktur dafür zu schaf-
fen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutsch-
land da ziemlich hinterher. Und deshalb meine
Frage an den Prof. Dr. Spindler: Sehen Sie das
Thema Störerhaftung als ein Hemmnis, warum
wir dort nicht in der Verbreitung von WLAN im
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Vergleich zu anderen Ländern der gleichen Stel-
lenwert haben? Und sehen Sie den vorliegenden
Gesetzentwurf als hilfreich, dieses Hemmnis zu
beseitigen?

Der Vorsitzende: Herr Prof. Spindler.

SV Prof. Dr. Gerald Spindler (Georg-August-Uni-
versität Göttingen): Ja vielen Dank. Zum ersten
muss ich mal sagen, ich bin jetzt gerade mit der
deutschen Bahn hier hergekommen, da war ein
Telekom-Hotspot drin, der überhaupt nicht funk-
tioniert hat. Von Göttingen bis Berlin nicht. Und
da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn wir
dieses Thema besprechen, dürfen wir das nicht
nur auf WLANs reduzieren, sondern wir müssen
es breitflächig angehen. Erste Bemerkung. Zweite
Bemerkung: Die deutsche Störerhaftung ist in der
Tat in Europa führend, in Anführungszeichen. Ob
man das schön findet oder nicht, steht auf einem
anderen Blatt. Ich kann Ihnen jedenfalls nur sa-
gen, dass andere europäische Länder sich immer
wieder an der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs anfangen zu orientieren. Das heißt, dass
in anderen Ländern ähnliche Hemmnisse genauso
auftreten können. Der Knackpunkt liegt aus mei-
ner Sicht auf der europäischen Ebene, nämlich im
Bereich der Information Society Directive zum Ur-
heberrecht und zur Informationsgesellschaft. Dort
haben wir den Artikel 8 Abs. 3, den der Europäi-
sche Gerichtshof für Access-Provider entspre-
chend ausgelegt hat. Zwar sehr restriktiv, aber lei-
der, er hat es so ausgelegt. Und deswegen, wenn
wir Access-Provider gleich behandeln, und das
sind WLANs nun, per definitionem und auch in
dem Gesetz, was absolut richtig ist. Aber dann
kommen wir nicht umhin, das anzuerkennen.
Und insofern kann ich nur sagen, dass das Gesetz
nicht allzu sehr hilfreich ist, aus meiner Sicht, es
ist aber auch nicht besonders schädlich.

Der Vorsitzende: Danke, jetzt haben wir richtig
Zeit gespart. Jetzt Kollege Durz.

Abg. Hansjörg Durz (CDU/CSU): Ja, vielen Dank.
Meine Damen und Herren, ich möchte mich jetzt
ganz kurz in meinen Fragen konzentrieren auf den
Paragraphen 10, der in der Öffentlichkeit wesent-
lich weniger diskutiert wird als der Paragraph 8.
Und ich möchte meine Frage an Herrn Dr. Frey
stellen. Zunächst, Herr Dr. Frey, möchte ich Sie

fragen, ob die Regelungen insbesondere im Hin-
blick auf die Praktikabilität der im Gesetzentwurf
enthaltenden vier Kriterien geeignet ist, einen
wirksamen Urheberrechtsschutz darzustellen oder
sicherzustellen. Zweitens, wie könnte ein System
des „Notice and Take down“ etabliert und ausge-
staltet werden, mit dessen Hilfe das Melden und
Entfernen rechtswidrigen Inhalts prozedural abge-
sichert werden kann und somit beiden Seiten, so-
wohl den Rechteinhabern als auch der Internet-
wirtschaft dient. Und die dritte Frage wäre, dass
Sie ganz kurz den Zusammenhang zu dem Urteil
des BGH zum Thema Access-Provider darstellen,
der ja kürzlich ergangen ist, danke.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Frey.

SV Dr. Dieter Frey (FREY Rechtsanwälte): Ja, sehr
gerne. Zunächst Praktikabilität. Die Praktikabilität
ist relativ einfach zu beschreiben als vollkommen
unpraktikabel. Die Vermutungstatbestände, die in
dem Gesetzentwurf vorgesehen sind, sind so abs-
trakt und weit formuliert, dass sie schwer zu in-
terpretieren sind. Und in einem von uns erstellten
Gutachten haben wir dazu ausgeführt, das wird zu
lange andauernden Rechtsstreiten zwischen
Rechteinhabern und Hostprovidern führen. Prakti-
kabilität hat natürlich auch immer etwas mit
Recht zu tun. Es ist eine Form der Verschmelzung
der Störerhaftung, und jetzt komm ich auf Herrn
Prof. Spindler zurück, und der Haftungsprivilegie-
rung, die aus dem europäischen Recht kommt, aus
der E-Commerce-Richtlinie. Eine solche Ver-
schmelzung ist europarechtlich nicht zulässig.
Deswegen ist auch aus rechtlicher Perspektive
dieses Gesetz nicht praktikabel. „Notice and Take
down“ ist eine Lösung, aus meiner Sicht, um die
Rechtsdurchsetzung zu verbessern. Da wäre ein
gesetzlicher Rahmen durchaus hilfreich, um so-
wohl Hostprovidern zu sagen: „Du musst auf-
grund eines bestimmten Maßes der Substantiie-
rung einer Rechtsverletzung durch einen Recht-
einhaber aktiv werden und eine Rechtverletzung
beseitigen.“ Und auf der anderen Seite könnte der
Streit, der mit einem Host-Provider letztlich den-
jenigen in den Fokus nimmt, der potenziell Zu-
griff auf Inhalte haben könnte, auf die Ebene des
eigentlichen Rechtsverletzers, des Urheberrechts-
verletzers und des Rechteinhabers gehoben wer-
den, wenn ein Notice and Take down Verfahren
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diese beiden verbinden würde. Dafür bedarf es ei-
nes gesetzlichen Rahmens, den ich sehr befürwor-
ten würde. Zur letzten Frage, der Zusammenhang
zum aktuellen Urteil des BGH: In diesem Urteil
ging es um Access-Sperren, um Sperrverfügungen,
die im Hinblick auf Webseiten in den Weiten des
Internets vom BGH untersucht worden sind. Es
hat daher nicht unmittelbar etwas mit unserer Fra-
gestellung zu tun. Bei Paragraph 10 geht es um die
Haftung des Hostproviders, der für Dritte Informa-
tionen speichert, Informationen speichert. Dage-
gen vermitteln die Access-Provider den Zugang
zum Internet. Und dieser Zugang ist natürlich zu
allen Webseiten des Internets eröffnet. In diesem
Urteil des Bundesgerichtshofs stand zur Debatte,
ob ein Access-Provider verpflichtet ist, Zugang zu
einer spezifischen Webseite im Internet zu sper-
ren. Wir haben bisher nur eine Pressemitteilung.
Im Ergebnis kommt der Bundesgerichtshof dazu,
dass in der konkreten Konstellation der Access-
Provider nicht verpflichtet ist zu sperren, weil
dies unverhältnismäßig wäre. Wir können aber
noch nicht absehen, wie es in der Begründung
aussieht. Ich habe große Bedenken, was das
Thema Fernmeldegeheimnis angeht, wenn wir das
zu einem Mechanismus etablieren wollten, um
die Rechtsdurchsetzung zu verbessern. Deswegen
bin ich in diesen Punkt sehr zurückhaltend, aber
es hat eigentlich nichts mit unserem Thema heute
zu tun.

Der Vorsitzende: Dankeschön, für die SPD der
Kollege Held.

Abg. Marcus Held (SPD): Ja ich habe auch eine o-
der zwei Fragen, die sich auf den Paragraphen 10
beziehen, zum einen an Herrn Prof. Spindler: Ge-
nerell ist die Frage, was Sie vom Paragraph 10 im
Entwurf halten, wo liegen die Stärken des Regu-
lierungsvorschlags oder wo die Schwächen und
was ist genau die Situation, die aus Ihrer Sicht
hier erfasst werden sollte? Und die andere Frage
wird sich an den Prof. Härting richten, nämlich in
Bezug auf die Adressaten, die möglicherweise als
Kollateralschaden unter die Regelungen von Para-
graph 10 fallen könnten. Sehen Sie solche bezie-
hungsweise welche ganz legalen Geschäftsmo-
delle könnten durch diese Regelungen, aus Ihrer
Sicht, Probleme bekommen?

Der Vorsitzende: Zunächst Prof. Spindler, dann

Prof. Härting.

SV Prof. Dr. Gerald Spindler (Georg-August-Uni-
versität Göttingen): Ja, vielen Dank für die Frage.
Es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten,
weil ich keinerlei Stärken sehe, nur Schwächen.
Das Ding ist europarechtswidrig. Punkt. Hier wird
Kenntnis aus Elementen der Störerhaftung, das
hat Herr Frey vollkommen zu Recht analysiert,
hier werden Elemente aus der Störerhaftung
gleichgesetzt mit dem, was Kenntnis in Artikel 14
der E-Commerce-Richtlinie ist. Das hat damit
nichts zu tun. Zweitens, es gibt keine Vermu-
tungsregeln etc. Das kann man nur auf europa-
rechtlicher Ebene machen. Oder man kann es al-
lenfalls versuchen, über prozessuale Elemente,
Prima-Facie-Beweis oder ähnliches, zu regeln.
Aber selbst da weiß ich nicht, wie das letztendlich
der Europäische Gerichtshof sehen würde. Wir ha-
ben, drittens, zum Beispiel das, was für Störerhaf-
tung genommen worden ist, also überwiegend
rechtswidrige Inhalte und so weiter, die auf einem
Hostprovider sich befinden. Da kann ich nur sa-
gen, wie soll ich denn das vorher feststellen, ob
ich überwiegend rechtswidrige Inhalte auf mei-
nem Rechner habe? Das heißt, ich muss ex ante
überprüfen, ob rechtswidrige Inhalte da sind, und
das ist ein ganz klarer Verstoß gegen Artikel 15
der E-Commerce-Richtlinie, die genau das Gegen-
teil sagt, dass nämlich die Mitgliedsstaaten keine
allgemeinen Überwachungspflichten einführen
dürfen. Aber das kommt nämlich letztendlich da-
bei raus, wenn man eben auf diese Ziffer 1 ab-
stellt. Last but not least, damit ich Herrn Härting
nicht zu viel Zeit wegnehme. Es heißt zum Bei-
spiel auch im Gesetzentwurf, wenn die Sachen
nicht heruntergenommen beziehungsweise ge-
löscht werden, Entschuldigung, in Artikel 14 der
E-Commerce-Richtlinie steht das alternativ, dass
der Zugang gesperrt oder eben gelöscht wird. Also
schon das wäre für sich allein genommen ein Ver-
stoß gegen Artikel 14.

Der Vorsitzende: Jetzt Herr Prof. Härting.

SV Prof. Niko Härting (HÄRTING Rechtsan-
wälte): Dankeschön. Ich kann mich eigentlich nur
in allen Punkten meinem Vorredner Gerald
Spindler anschließen. Das Ding ist europarechts-
widrig, und ich sehe es aus dem von ihm genann-
ten Gründen genauso kritisch. Dann zu Ihrer
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Frage, dann regt die Vorschrift, so wie ich sie lese,
die Phantasie des Anwalts an, der nämlich auf
Rechteinhaberseite tätig ist. Ich nenne Ihnen jetzt
nur mal ein Beispiel, die Persönlichkeitsrechte.
Wenn ich die Nummer 4 dort lese: „[…] keine
Möglichkeit besteht, rechtswidrige Inhalte durch
den berechtigten entfernen zu lassen.“, ich habe
einen Mandanten, der fühlt sich durch etwas ge-
stört, was auf einem Ärztebewertungsportal über
ihn berichtet wird. Das ist ein rechtswidriger In-
halt, es ist persönlichkeitsrechtverletzend, es ist
eine falsche Tatsachenbehauptung, ja, schon
nehme ich dem Betreiber des Bewertungsportals
als gefahrgeneigten Dienst nach Absatz 2 Nummer
4 in Anspruch. Ja, ich könnte noch mehr Beispiele
dazu bilden. Wozu das führt, wird in erster Linie
sein, die Phantasie meines Berufsstandes anzure-
gen und denjenigen, der nach bisherigem Recht
das nicht so ganz einfach haben, über die Störer-
haftung durchzudringen, einen ganz neuen und
attraktiven Argumentationsstrang zu eröffnen. Ich
sehe auch im Übrigen gar keinen Grund, warum
wir eine solche Vorschrift, jetzt mal abgesehen
von allen Bedenken, die Prof. Spindler jetzt ge-
rade geäußert hat, brauchen. Wir haben ja im Au-
gust 2013 die File-Hosting-Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs gehabt, die im Prinzip das, was
auch als Anliegen dieser Vorschrift zugrunde
liegt, bereits aufgreift. Indem nämlich der BGH da-
mals die Grundsätze der Störerhaftung also ver-
schärfte Maßstäbe abgeleitet hat, wenn ein Dienst,
wie dort der Sharehoster-Dienst RapidShare auf,
also ersichtlich darauf abgesehen, also auf die
quasi Akquise von rechtswidrigen Inhalten, Ver-
breitung von urheberrechtswidrigen Inhalten, aus-
gerichtet war. Also das Anliegen, was man mal ge-
habt hat, als man verabredet hat, doch hier die ge-
fahrgeneigten Dienste einer Spezialregelung zu
unterwerfen, dem hat sich eigentlich der Bundes-
gerichtshof seiner Zeit in vollem Umfang bereits
angenommen. Und also die Störerhaftung ist
schon, also selbst wenn man sich wirklich gut da-
mit auskennt, ist sie so verästelt und kompliziert,
ich glaube, da wird mir hier jeder am Tisch zu-
stimmen. Da jetzt noch eins draufzusetzen, halte
ich für sehr sehr bedenklich.

Der Vorsitzende: Dankeschön, jetzt geht das Fra-
gerecht an die Fraktion DIE LINKE., Frau Kollegin
Wawzyniak.

Abge. Halina Wawzyniak (DIE LINKE.): Ja ich
würde gern die Herren Tripp, Buermeyer, Härting
und Frey zu der Aussage befragen, die Herr Prof.
Dr. Spindler in der schriftlichen Stellungnahme
gemacht hat. Er bezieht sich auf die Telekabelent-
scheidung, und nach meiner Einschätzung, so
habe ich das gelesen, will er eigentlich den Para-
graph 8 Absatz 4 sogar noch verschärfen. Wir wer-
den im Bundestag, wenn wir dieses Gesetz ab-
stimmen auch eine Alternative abstimmen, näm-
lich die vorbehaltlose Abschaffung der Störerhaf-
tung. Mich würde vor diesem Hintergrund interes-
sieren, ob Sie eine vorbehaltlose Abschaffung der
Störerhaftung durch die InfoSoc-Richtlinie und
das EuGH-Urteil als europarechtswidrig ansehen.
Sollten Sie das jetzt nicht jeweils in einer Minute
schaffen, würde ich die Frage in der zweiten
Runde noch einmal stellen.

Der Vorsitzende: Danke. Wir beginnen mit Herrn
Tripp.

SV Volker Tripp (Digitale Gesellschaft e.V.): Vie-
len Dank. Ich sehe eigentlich überhaupt nicht,
dass der Paragraph 8 Absatz 3 der InfoSoc-Richtli-
nie einer bedingungslosen Abschaffung der Stö-
rerhaftung entgegensteht. Denn wenn es so wäre,
dass der dem entgegensteht, dann wäre auch
schon die jetzt bestehende Regelung in Paragraph
8 Absatz 1 TMG europarechtswidrig. Denn es soll
ja nichts anderes geschehen, als dass dieses Haf-
tungsprivileg auf WLAN-Betreiber ausgedehnt
wird, und das Haftungsprivileg gilt ja jetzt schon
für klassische Access-Provider nach dem TKG. In-
sofern sehe ich eigentlich nicht, dass da irgend-
eine rechtliche Hürde besteht.

Der Vorsitzende: Als nächstes Dr. Buermeyer.

SV Dr. Ulf Buermeyer (Landgericht Berlin): Ja
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich würde mich
Herrn Tripp insoweit anschließen und insbeson-
dere darauf verweisen, dass die Anforderungen
des EuGH ja gerade nicht spezifisch gelten für
WLAN-Provider, ganz im Gegenteil. Die Anforde-
rungen sind ja entwickelt worden für klassische
Provider, und deswegen denke ich, macht es auch
keinen Sinn, die Frage, welche Konsequenzen aus
der InfoSoc-Richtlinie gegebenenfalls zu ziehen
sein mögen, im Kontext dieses Gesetzentwurfs zu
diskutieren. Ganz im Gegenteil würde ich eher
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dazu raten abzuwarten, wie sich auf europäischer
Ebene insbesondere die Rechtsentwicklung weiter
gestalten wird. Und jedenfalls denke ich nicht,
dass die InfoSoc-Richtlinie der Gleichstellung von
WLAN-Providern mit anderen Providern in ir-
gendeiner Weise entgegenstünde.

Der Vorsitzende: Prof. Härting.

SV Prof. Niko Härting (HÄRTING Rechtsanwälte):
Ja in diesem Punkt bin ich auch anderer Auffas-
sung als Gerald Spindler, ich kann auch nicht se-
hen, wieso es hier ausgerechnet jetzt bei den
WLAN-Providern ein Problem mit der InfoSoc-
Richtlinie gibt. Dies hätte ja nun noch ganz an-
dere, weitreichendere Folgen. Und vor allen Din-
gen in der Konsequenz bedeutet die Argumenta-
tion von Gerald Spindler meines Erachtens, dass
die E-Commerce-Richtlinie, die ja genauso eine
europäische Richtlinie ist, der InfoSoc-Richtlinie
widerspricht und warum der deutsche Gesetzge-
ber jetzt hier sozusagen in der Pflicht sein soll,
vermeintliche Widersprüche zwischen zwei euro-
päischen Richtlinien aufzulösen. Mit einem sol-
chen Ergebnis, das fällt mir schwer nachzuvollzie-
hen. Zu der Frage, ob ich mir vorstellen kann, so
wie ja auch vom Bundesrat angeregt, dort die Stö-
rerhaftung voraussetzungslos quasi abzuschaffen -
ja, das halte ich auch, also wenn man wirklich,
wenn man wirklich möchte, dass das WLAN sich
im öffentlichen Raum so entwickelt, wie das in
anderen europäischen Ländern ist, dann muss
man das tun. Der entscheiden Punkt ist folgender:
Das was jetzt in dem Entwurf steht, ist genau das
was wir derzeit auch den Klienten empfehlen. Wir
empfehlen den Klienten jetzt, setzt Passwörter ein
und macht eine Belehrung. Ja deswegen hat Herr
Dr. Meier das auch, das sind bestimmt die Juristen
gewesen, die Ihnen das geraten haben, diese Be-
lehrung da herein zu machen, weil schon nach jet-
ziger Rechtslage kann man an den Entscheidun-
gen ableiten, die es zu den Fragen gibt, ist man auf
der sicheren Seite als Hotspotbetreiber, wenn man
das beides macht. Es ist bloß enorm unpraktisch.
Ja, es ist enorm unpraktisch, weil es eben erstmal
voraussetzt, dass man irgendwie einen Weg hat,
wie das Passwort überhaupt zu dem Nutzer ge-
langt. Ja also, stellen Sie sich vor, mein Beispiel,
das Deutsche Theater möchte das einführen für
alle Besucher, wie gelangt dort das Passwort an
die Besucher? Das ist unpraktikabel, deswegen

halte ich das auch für wünschenswert, dass diese
Voraussetzungen fallen.

Der Vorsitzende: 30 Sekunden noch für Dr. Frey.

SV Dr. Dieter Frey (FREY Rechtsanwälte): Jetzt
können Sie die Frage nochmal stellen, weil ich
muss ein bisschen ausholen. Wir müssen einfach
eine systematische Trennung herstellen. Störer-
haftung ist eine Anspruchsgrundlage, die Privile-
gierung der Paragraphen 7 ff. sind Filter, die euro-
parechtlich einheitlich vorgegeben sind. Wir kön-
nen hier klarstellen, dass diese Filter auch auf Un-
terlassungssituationen anwendbar sind, was ich
sehr befürworte, weil der BGH hier für sehr viel
Verwirrung gesorgt hat. Und das sollten wir tun,
aber das hat noch nichts mit der Abschaffung der
Störerhaftung zu tun. Das ist dann nochmal eine
weitergehende Frage auf der Ebene der An-
spruchsgrundlage, die ich aber im Blick auf die
Zeit vielleicht weiter ausführe, wenn Frau
Wawzyniak ihre Frage nochmals stellt.

Der Vorsitzende: Das wäre die Lösung, aber zu-
nächst fragt Herr Kollege von Notz für die BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.

Abg. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Vielen Dank Herr Vorsitzender. Seit
dieser Entscheidung, ich sage mal unseres Lebens,
ist die Gesetzeslage in Deutschland hinterwäldle-
risch. Und offensichtlich soll das jetzt in Gesetzes-
form gegossen werden, dabei hat es viele Auffor-
derungen gegeben, da zu Rechtsklarheit zu kom-
men von der Justizministerkonferenz…

Der Vorsitzende: Wen wollen Sie denn fragen,
Herr von Notz?

Abg. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Herrn Dr. Buermeyer.

Der Vorsitzende: Ja es wäre wichtig, weil dann der
besonders aufpassen muss.

Abg. Konstantin von Notz: Ja, da mache ich mir
keine Sorgen, der macht einen sehr konzentrierten
Eindruck auf mich. Geht das auch von meiner Zeit
ab Herr Vorsitzender? Na ja gut. So diverse Wirt-
schaftsverbände, die Enquete-Kommission Inter-
net und Digitale Gesellschaft dieses Hauses, alle
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haben gesagt, da muss sich dringend was tun. Und
jetzt will man offensichtlich den traurigen Zu-
stand in Gesetzesform gießen. Deswegen zwei Fra-
gen, Herr Dr. Buermeyer: Vielleicht können Sie
einmal kurz skizzieren für den Ausschuss, welche
Bedeutung kommt offenen Funknetzen in der di-
gitalen Gesellschaft zu, und zwar aus demokrati-
scher wie wirtschaftlicher Sicht. Und der Vor-
schlag der Bundesregierung wurde von allen Sei-
ten harsch kritisiert, das klingt ja hier heute auch
schon an. Sind Sie der Meinung, dass er die von
der „GroKo“ selbst postulierte Rechtsunsicherheit
beheben würde oder führt er nicht letztendlich
dazu, dass sich diese zementiert?

Der Vorsitzende: Herr Dr. Buermeyer.

SV. Dr. Ulf Buermeyer (Landgericht Berlin): Ja
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Zunächst zur Be-
deutung von öffentlichen WLAN-Netzen. Ich
glaube, das hat die Diskussion über diesen Gesetz-
entwurf schon sehr deutlich gemacht, dass die Be-
deutung insbesondere auch für die Wirtschaft und
den Tourismus kaum überschätzt werden kann.
Vertreter der Einzelhandelsverbände haben sehr
deutlich gemacht, dass sie inzwischen für die In-
nenstädte darauf angewiesen sind, oder Geschäfte
in den Innenstädten darauf angewiesen sind,
WLANs anzubieten, einfach um der Konkurrenz
durch den Online-Handel überhaupt noch sinn-
voll etwas entgegensetzen zu können. Das Gleiche
gilt selbstverständlich für alle Beherbergungsbe-
triebe und auch für Cafés und Restaurants. Es
wird einfach inzwischen erwartet, dass man ein
solches WLAN anbietet. Denn die Frage, ob es ver-
fügbar ist, ist für viele Menschen, gerade für Tou-
ristinnen und Touristen, die vielleicht keinen In-
ternetzugang haben, oder jedenfalls keinen be-
zahlbaren über ihr Handy, eine zentrale Entschei-
dung bei der Frage, in welches Geschäft oder in
welches Lokal sie denn eigentlich gehen werden.
Und es gibt natürlich auch eine soziale Kompo-
nente, denn Internetzugang über Handynetze ist
nach wie vor etwas, was sich nicht Jedermann
leisten kann. Und gerade wenn man zum Beispiel
auf den Hartz IV Regelsatz angewiesen ist, dann
macht es eben einen großen Unterschied, ob man
mit einem Gerät kostenfrei ins WLAN gehen kann
oder ob man dafür bezahlen muss. Deswegen
denke ich, hat es auch einen starken sozialen As-
pekt. Mit anderen Worten, WLAN ist eine ganz

zentrale Zukunftstechnologie für viele gesell-
schaftliche Bereiche und auch für viele Bereiche
der Wirtschaft. Die Verbreitung zu stärken, ist,
glaube ich, etwas wo man sehr schnell Konsens
herstellen kann. Zur Frage, wie sich dieser Ent-
wurf auswirken würde: In der Tat glaube ich, dass
er nicht geeignet ist, die Rechtsunsicherheit zu be-
heben, die es derzeit gibt beim Anbieten öffentli-
cher WLANs. Und zwar einfach deswegen, weil
insbesondere die Frage der zumutbaren Maßnah-
men, genau wie das Prof. Härting gerade gesagt
hat zu dem Paragraph 10, die Kreativität von An-
wältinnen und Anwälten anregen wird, alle mög-
lichen weiteren zumutbaren Maßnahmen zu erfin-
den. Man muss sich ja vor Augen führen, die
Nummern 1 und 2 in Satz 2 des vorgesehenen Ab-
satzes 4 sind ja nur Beispiele. Insbesondere heißt
es da, und die schließen gerade nicht aus, dass ir-
gendwelche Amtsgerichte kreativ werden bei der
Frage, was denn sonst noch so alles zumutbar sein
mag. Und gerade die Entscheidung des BGH im
Fall Goldesel lässt genau in diese Richtung mas-
sive Befürchtungen wach werden, ob da nicht
weitere Anforderungen an Access-Provider erfun-
den werden. Deswegen denke ich, ist der Gesetz-
entwurf in seiner derzeitigen Form nicht geeignet.
Der Absatz 3 ist sinnvoll, weil er nämlich eine
klare Gleichstellung vorsieht, von WLAN-Access-
Providern mit normalen Access-Providern. Der
Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 ist ebenfalls sinnvoll,
weil er nämlich ausdrücklich Unterlassungsan-
sprüche einbezieht in die Haftungsfreistellung.
Allerdings ist der Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 und
der Satz 2 mit seinen Anforderungen, zumutbaren
Maßnahmen und den beiden Beispielen - Vor-
schaltseite und Verschlüsselungstechnik - nicht
geeignet, eine weitere Verbreitung von WLANs zu
fördern. Ganz im Gegenteil, wird er sich kontra-
produktiv auswirken. Vielleicht noch ein letztes
Wort zu der sogenannten Vorschaltseite oder auch
Rechtstreueerklärung: Da muss man ganz klar sa-
gen, die Wirksamkeit einer solchen Rechtstreueer-
klärung kann man nahe Null ansiedeln. Denn wer
tatsächlich irgendwelche Rechte verletzen will,
wenn er ein WLAN nutzt, der wird sich mit einer
Rechtstreuerklärung ganz sicher nicht davon ab-
halten lassen, weil die Abgabe einer falschen
Rechtstreuerklärung ja völlig sanktionslos ist. Al-
les das, was man möglicherweise mit einem ille-
galen- Tun in einem WLAN treiben mag, das ist
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mit verschiedenen, sagen wir mal Nachteilen ver-
bunden, eine falsche Rechtstreuerklärung ist es
aber nicht. Und insofern, glaube ich, ist das blan-
ker Unsinn. Außerdem muss man sehen, dass eine
Rechtstreuerklärung es schwieriger macht, ein of-
fenes WLAN anzubieten, wenn ich tatsächlich
verzichten würde auf die…

Der Vorsitzende: Ich bitte auf die Zeit zu achten.

SV Dr. Ulf Buermeyer (Landgericht Berlin): …ja,
wenn man auf die Rechtstreueerklärung verzich-
ten würde, dann könnte zum Beispiel ein Gewer-
betreibender einfach einen Router aus dem Bau-
markt anschließen für 20 oder 30 Euro und auf
diese Art und Weise einen Internetzugang anbie-
ten. Die Rechtstreuerklärung macht es notwendig,
einen kostspieligen Dienstleistungsvertrag abzu-
schließen. Vielen Dank.

Der Vorsitzende: Ja, Dankeschön. Wir kommen
zur zweiten Runde, hier hat der Kollege Jarzom-
bek das Wort.

Abg. Thomas Jarzombek (CDU/CSU): Herr Vorsit-
zender, ich würde erst Herrn Dr. Frey und dann
Dr. Härting fragen wollen. Was die Auswirkungen
dieser impliziten Verschlüsselungspflicht mit sich
bringen und zwar einerseits für Provider-Hot-
spots, die man im öffentlichen Raum findet, hier
zum Beispiel in Berlin 30 Minuten „free Wifi“, ob
diese Angebote weiter betrieben werden können
oder ob sie dann verschärft werden. Und wie Sie
genau diese Pflicht auch sehen in Bezug auf die
Stellungnahme der Kommission hört man aus Ar-
tikel 12 der Richtlinie, es würde darüber deutlich
hinaus gehen, ob das überhaupt europarechtskon-
form ist. Ach so, und dann würde ich die Verwal-
tung gern noch nach dem WLAN-Passwort hier im
Raum fragen wollen.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Frey zunächst und dann
Prof. Härting.

SV Dr. Dieter Frey (FREY Rechtsanwälte): Die im-
plizite Verschlüsselungspflicht oder zumindest
die Registrierungspflicht, die ja derzeit, wenn ich
das Berliner System, ich bin Kölner, richtig ver-
stehe, nicht erforderlich ist. Daraus ist dann auch
zu schließen, dass dieses System so nicht fortge-
führt werden kann. Wir können einfach keinen

freien Zugang mehr zu diesen WLAN Angeboten
gewähren. Das ist eine dann ganz klare Ge-
schichte, weil in irgendeiner Form Nutzer und
Hotspots-Anbieter in Kontakt treten müssen, da-
mit der Nutzer sich registrieren kann oder ein
Passwortschlüssel übergeben werden muss. Die
andere Frage nach der EU-Rechtskonformität, da
habe ich starke Bedenken. Die E-Commerce-Richt-
linie, die ja schon mehrfach angesprochen wurde,
sieht klare Regeln für die Haftungsprivilegierung
von Access-Providern und anderen Diensteanbie-
tern vor. Wenn wir also unterstellen, dass WLAN-
Betreiber, wie die Deutsche Telekom oder wie Ka-
bel Deutschland, die ja in Berlin dieses offene
WLAN anbieten, eindeutig Access-Betreiber sind
in Cafés, dann sind Cafébetreiber, die den Nutzern
Zugang zu ihren WLAN-Angeboten geben, dann
ebenfalls Access-Anbieter. Wir können nicht die
einen so behandeln und die anderen wiederum
anders. Wir müssen für alle eine einheitliche Re-
gelung schaffen, nämlich die Regelung für Access-
Provider. Wenn wir uns aber nicht sicher sind, ob
tatsächlich die Caféhausbetreiber mit ihren
WLAN-Angeboten und Kabel Deutschland und
die Deutsche Telekom mit ihren WLAN-Angebo-
ten gleich zu behandeln sind, also Access-Provi-
der sind, dann wäre diese Frage eine Frage der
Auslegung des Europarechts und durch den Euro-
päischen Gerichtshof zu entscheiden. Diese Frage
liegt im Übrigen gerade zur Entscheidung beim
Europäischen Gerichtshof. Das Landgericht Mün-
chen hat einen umfangreichen Fragenkatalog nach
Luxemburg geschickt. Dieses Vorabentscheidungs-
ersuchen ist gerade am 9. Dezember mündlich
verhandelt worden. Und im nächsten Jahr erwar-
ten wir hier eine sehr aussagekräftige Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs. Vor diesem
Hintergrund wäre meine Empfehlung: Es ist
durchaus eine Option, wenn man jetzt einen
Schritt voran gehen möchte ohne Wenn und Aber,
die kleinen WLAN-Betreiber, möchte ich mal sa-
gen, den großen gleichzustellen. Das verbietet das
Europarecht nicht. Wenn man aber andere Anfor-
derungen an die kleinen Access-Provider stellen
möchte, dann sollte zumindest der Europäische
Gerichtshof abgewartet werden, weil der wird die
Weichen stellen im nächsten Jahr zu diesem
Thema.

Der Vorsitzende: Und ergänzend Herr Prof. Härt-
ing.
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SV Prof. Niko Härting (HÄRTING Rechtsanwälte):
Was das Europarecht angeht, sehe ich es genauso
wie Sie, Herr Dr. Frey. Deswegen halte ich mich
dazu mit Blick auf die Uhr kurz. Dann zu der an-
deren Frage, Verschlüsselung. Ich glaube, da geht
es begrifflich munter durcheinander. So habe ich
Sie auch verstanden, Herr Dr. Häger. Zwischen
Verschlüsselung und Passwort, das ist auseinan-
derzuhalten. Und da hat es ja auch eine gewisse
Entwicklung in den Texten der Entwürfe gegeben,
soweit ich das noch im Kopf habe. Jetzt im Ent-
wurf steht ja gar nichts mehr von Verschlüsse-
lung. Das hat mal in Vorentwürfen gestanden.
Jetzt steht nur noch etwas von angemessenen Si-
cherungsmaßnahmen gegen den unberechtigten
Zugriff. Und damit ist ersichtlich, das Passwort ist
gemeint und nichts anderes. Das heißt, das würde
man, also dieser Formulierung würde man mit un-
befangenem Verständnis erstmal auch gar nicht,
gar nicht das Thema Verschlüsselung entnehmen,
sondern schlicht nur das Wort Passwort entneh-
men. Das hat auch sicherlich eine gewisse Schlüs-
sigkeit. Also insofern sehe ich auch an prakti-
schen Auswirkungen, was die Thematik Ver-
schlüsselung und Passwort angeht in der Nummer
1 lediglich eins, dass es eine Passwortpflicht dann
gesetzlich festgeschrieben gibt.

Der Vorsitzende: Als nächstes Herr Kollege Durz.

Abg. Hansjörg Durz (CDU/CSU): Ich möchte noch-
mal jetzt auf den Paragraph 8 kommen und
möchte ein stückweit nochmal grundsätzlich wer-
den. Und deswegen an den Herrn Dr. Meier meine
Frage stellen, wir haben uns ja grundsätzlich zum
Ziel gesetzt, die Bedeutung der WLAN-Verbrei-
tung ist vorhin schon angesprochen worden, gene-
rell die Verbreitung der Hotspots deutlich zu för-
dern. Jetzt kann man aber den letzten Wochen
und Monaten der Presse entnehmen, dass massiv
eigentlich WLAN-Hotspots ausgebaut werden.
Jetzt ist schon die Frage, ob der Befund denn rich-
tig ist, dass die WLAN-Verbreitung in Deutsch-
land tatsächlich so gering ist. Und zweitens stellt
sich die Frage, ob denn durch den Wegfall der
Störerhaftung tatsächlich der Ausbau dynamisch
ansteigen würde danach? Herr Meier, bitte.

SV Dr. Ulrich Meier (hotsplots GmbH): Danke,
also beides nein.

Der Vorsitzende: Moment, erst Herr Dr. Meier. Es
ist an mir aufzurufen.

SV Dr. Ulrich Meier (hotsplots GmbH): Danke.
Also kurz zu beiden - nein. Der Ausbau von
WLAN-Hotspots geht sehr sehr gut voran, und wir
haben auch schon sehr viel erreicht. Deutlich
macht sich das zum Beispiel, dass die Zahl, die
auf der Seite des BMWi tatsächlich um den Faktor
60 zu klein ist, was die Anzahl der Hotspots in
Deutschland angeht. Mittlerweile vielleicht sogar
schon 100, wenn man die aktuellen Zuwachsraten
berücksichtigt. Das rührt daher, dass häufig und
auch an der Stelle leider nicht zwischen freien
Hotspots und Hotspots unterschieden wird. Freie
Hotspots sind nach dieser Grundlage nur die, wo
es weder Verschlüsselung noch Passwort gibt.
Aber der Wert von Hotspots, wo man im Hotel ein
Passwort bekommt, ist ja dennoch nicht Null. Und
das Ziel muss sein, dass Menschen, die ein WLAN
nutzen müssen, auch das WLAN nutzen können.
Und da steht Deutschland gut da. Und daran ar-
beiten wir und auch viele unserer Wettbewerber
sehr erfolgreich. In den Medien wird das leider
teilweise nicht richtig dargestellt. Das beste Bei-
spiel dafür ist die BMWi-Seite. In meiner Stel-
lungnahme ist es näher ausgeführt mit den Ursa-
chen. Und der andere Punkt ist, ob die Abschaf-
fung der Störerhaftung den Aufbau verstärken
würde. Und man kann es nicht ganz klar sagen,
man kann nur mutmaßen, es gibt aber viele Indi-
zien die sagen - nein, das wäre gar nicht so. Was
passieren würde, wäre, dass einige Hotspotbetrei-
ber halt keine Lösung, keine professionelle Lö-
sung einkaufen, sondern stattdessen selber etwas
zurecht basteln. Was dann wieder die Frage auf-
wirft, wenn es um einheitliche Regelungen für Ca-
fébetreiber und andere Access-Provider geht, in-
wieweit… Entschuldigung, ich sollte keine Fragen
stellen. Gut.

Der Vorsitzende: Genau.

SV Dr. Ulrich Meier (hotsplots GmbH): Auch wir
als Unternehmen wünschen uns eine einheitliche
Regelung für Cafébetreiber und andere Access-
Provider. Aber wir haben sehr sehr viele Pflich-
ten, und wenn man die Mehrheit der kleinen Hot-
spots, und das ist vielleicht auch die Mehrheit der
gesamten Hotspots davon ausnimmt, dann ist das
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keine einheitliche Regelung mehr. Ich habe noch
etwas Zeit, daher kann ich noch darauf eingehen,
warum es wahrscheinlich viel mehr Hotspots ge-
ben wird. Es ist heute schon so, dass eigentlich,
dass es nicht schwer ist einen Hotspot aufzuma-
chen. Es gibt dazu viele Möglichkeiten. Man kann
Gewerbliche buchen, also als Werbekunde ist das
auf jeden Fall für Geld zu machen, was das Ge-
schäft nicht beeinträchtigt. Und es gibt sogar, es
gibt Freifunk, die sind sehr aktiv, es macht aber
trotzdem nicht jeder Deutsche bei Freifunk mit
und baut da einen Hotspot auf. Es gab Unterneh-
men, die haben versucht Produkte im Privatkun-
denbereich zu platzieren, das hat FON gemacht.
Das haben auch wir gemacht. In Deutschland alle
nicht erfolgreich. Und dazu kommt noch, im Prin-
zip geht es jetzt schon mit Vodafone, wo man
nämlich bekanntermaßen eigentlich Urheber-
rechtsverletzungen begehen kann, weil die dyna-
mischen IP-Adressen nicht gespeichert werden.
Und deswegen Urheberrechtsverletzungen gar
nicht belangt werden können. Das hat, wie in ei-
ner anderen Stellungnahme auch derzeit bezeigt
ist, vom BMWi verlinkt, von Abmahnanwälten,
ich glaube Fromm. Das hat schon die Folge, dass
dort viel mehr Urheberrechtsverletzungen began-
gen werden. Aber es gibt nicht die gleiche Folge,
dass diese Kunden viel mehr Hotspots aufmachen.
Ja, also ihr WLAN anbieten. Was mich zu dem
Schluss bringt, dass nicht zu erwarten ist, dass
das danach anders sein wird.

Der Vorsitzende: Dankeschön. Für die SPD fragt
jetzt Kollege Flisek.

Abg. Christian Flisek (SPD): Danke, Herr Vorsit-
zender. Ich habe eine Frage zum Paragraphen 10
des Entwurfes, und zwar an Herrn Prof. Dr. Spind-
ler und auch an Herrn Prof. Härting. Herr Prof. Dr.
Spindler, Sie haben ja in ihrer Eingangsbeantwor-
tung einige Mängel da eben auch klar angespro-
chen. Sie haben auch ein klares Verdikt der Euro-
parechtswidrigkeit angesprochen unter verschie-
denen Aspekten. Ich meine, wenn man daraus die
Konsequenz zöge, müsste ja quasi Ihrer Ansicht
nach der Paragraph 10 Absatz 2 dann erstmal ge-
strichen werden in dieser Form. Es stellt sich aber
dann gleichwohl die Frage nach Alternativen,
weil der ursprünglich hinter diesem Absatz ja ste-
hende verfolgte Regelungszweck, nämlich Recht-

einhabern eine angemessene Vergütung zukom-
men zulassen oder zu sichern, wenn es eben einen
Missbrauch von solchen Plattformen durch
Rechtsverletzungen ergibt. Dass man da also Al-
ternativen sucht. Also meine Frage an Sie wäre,
welche Alternativen sind denn für Sie vorstellbar,
wenn man tatsächlich die geltende Regelung bei-
seiteschieben würde. Und da würde ich Sie da-
rum bitten genauso wie Herrn Prof. Härting, das
mal auch unter dem Gesichtspunkt zu beantwor-
ten, dass ja doch die meisten Plattformen nicht
nur im europäischen Ausland sondern „jwd“ ir-
gendwo sind, und die schönste materielle Rechts-
grundlage im deutschen Recht wenig hilft, wenn
man sozusagen an der Vollstreckung scheitert.

Der Vorsitzende: Die Fragen sind gerichtet zu-
nächst an Prof. Spindler und dann an Prof. Härt-
ing.

SV Prof. Dr. Gerald Spindler (Georg-August-Uni-
versität Göttingen): Ja, vielen Dank. Dafür würden
jetzt hier 5 Minuten auf gar keinen Fall reichen.
Also ich muss das ganz kurz machen. Die Alterna-
tive ist, wenn auf europäischer Ebene und das ist
das, was hier im Moment auch gerade eben im
Gange ist, was Herrn Oettinger geht, mit der digi-
talen Agenda. Ich kann es nur ganz kurz sagen,
also aus meiner Sicht wäre eine second best solu-
tion, im Sinne einer kleineren Abgabenlösung bei
Plattformen das Sinnvollste. Weil es alle Vollstre-
ckungsprobleme vermeidet, es vermeidet irgend-
welche Haftungsprobleme für die User und wir
haben auf der anderen Seite dann auch einen ge-
nerierten Zahlungsstrom für die Rechteinhaber.
Das kann alternativ auch sein, dass man durchs
Kollektivieren Lizenzen erreicht, zu denen man
dann entsprechend verpflichtet ist. Das wäre mei-
nes Erachtens die einfachste und die beste Lö-
sung. Alternativ kann man versuchen, was glaube
ich auch mal von der SPD vorgeschlagen wurde,
wenn ich mich recht erinnere, dass man nämlich
eine Art rechtsstaatliches Verfahren eben einrich-
tet, indem man sagt, welche Geschäftsmodelle
nun zulässig sind oder nicht, dass das praktisch
unter Richtervorbehalt eben festgestellt wird. Das
ist eine interessante Idee, ich habe allerdings ein
bisschen Vorbehalte wiederum wegen der Euro-
parechtslage, weil wir hier wiederum die Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs haben,
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eine aktive Rolle oder nicht aktive Rolle im Rah-
men von Artikel 14. Das heißt also, wenn, dann
müsste man in diesem Rahmen Artikel 14 E-com-
merce-Richtlinie entsprechend etwas ändern. Das
sollte man, aber das steht sowieso auf der Agenda,
und das ist wie gesagt ein weites Feld, da habe ich
schon bestimmte Vorstellungen, wie man das ab-
stufen kann. Zurzeit haben wir keinerlei Anreize
für Provider, das muss man leider auch deutlich
sagen, irgendwie Rechtsverfolgungen eben einzu-
schränken. Da gilt das Prinzip „Was ich nicht
weiß, macht mich nicht heiß“. Das heißt, wenn
ich keine Kenntnis habe und so weiter, dann brau-
che ich auch nichts weiter zu tun, bis eben die
Kenntnis da ist, bis eben die Störerhaftung dann
kam. Und ganz kurz noch, bevor ich jetzt weiter-
gebe, was hier missverständlich ausgedrückt wor-
den ist, weil ich kenne ja inzwischen, wie das in
Medien aufgenommen wird, ich bin kein Freund
der deutschen Störerhaftung. Und ich will sie
auch nicht verschärfen, nur ich respektiere das
existierende Recht und da kann ich auch nur den
Kollegen sagen, lesen Sie bitte nochmal die Tele-
kabelentscheidung genau, ich hab es auch abge-
druckt hier nochmal im Wortlaut, für diejenigen,
die es nicht glauben wollen. Und deswegen muss
man das ändern, wenn man entsprechend an die
Sache ran will und da bin ich absolut bei, rechts-
politisch dabei, aber man kann nicht de lex lata
ignorieren.

Der Vorsitzende: Ergänzend Prof. Härting.

SV Prof. Niko Härting (HÄRTING Rechtsanwälte):
Ich schließe mich insoweit an, als dass ich auch
meine, dass man da doch darauf setzen kann, dass
das in Brüssel ganz weit oben auf den Agenden
ist. Die Thematik der Verantwortung von Plattfor-
men, um die es hier geht. Das wäre auch aus mei-
ner Sicht die beste Alternative, ich weise aber
auch noch auf einen anderen Aspekt hin. Der
Bundesgerichtshof sagt in ständiger Rechtspre-
chung § 10 TMG sei auf die Störerhaftung gar
nicht anwendbar. Denn der § 10 TMG gelte nur
für den Schadensersatz. Das heißt, soweit man
meint mit dem § 10 Absatz 2 muss ja gerade sa-
gen, die sitzen im Ausland, jetzt Sperrungen und
Unterlassungen und ähnliches durchzusetzen, das
ist gar nicht gesagt, weil der BGH würde den § 10
gar nicht anwenden, weil er meint, dass alles was

Unterlassung und Beseitigung ist, sprich was Stö-
rerhaftung ist, sich außerhalb des in der Regel, au-
ßerhalb des Telemediengesetzes abspielt, das ist
ständige Rechtsprechung des BGH mit vielen Ir-
rungen und Wirrungen, muss man sagen, sei es
der Internetversteigerung 1 Entscheidung aus dem
Jahre 2004.

Der Vorsitzende: Dankeschön, jetzt fragt für die
Unionsfraktion der Kollege Knoerig.

Abg. Axel Knoerig (CDU/CSU): Ich habe nochmal
an Herrn Dr. Häger vom BSI eine Frage. Wir wol-
len ja vor allem drei wesentliche Voraussetzungen
miteinander in Einklang bringen, einmal die prak-
tikable Handhabung, der Schutz von Urheberrech-
ten und ein möglicher Zugriff durch Ermittlungs-
behörden. Wie bewerten Sie die Umsetzung dieser
Vorgaben einmal hier in Bezug auf den Gesetzent-
wurf und auch auf den Oppositionsentwurf, der
im vergangenen Jahr im Bundestag debattiert
wurde? Der zielte auf ein Haftungsprivileg von
WLAN-Betreibern ohne jegliche Sicherungsmaß-
nahmen und bei vollständig ungesicherten Netzen
ab, wenn Sie das nochmal, Herr Häger, entspre-
chend reflektieren bitte. Und ich möchte ganz
kurz noch eine Frage an Herrn Dr. Meier richten.
Sagen Sie uns einmal, wie viele Urheberrechtsver-
letzungen haben Sie bisher aufgedeckt und nach-
verfolgt, ganz kurz bitte nur.

Der Vorsitzende: Jetzt antwortet Herr Dr. Häger.

SV Dr. Dirk Häger (BSI): Ich möchte mal mit der
Antwort auf den zweiten Teil anfangen. Das BSI
macht ab und zu Live-Hacking Veranstaltungen.
Dann zeigen wir, wie leicht wir eigentlich Sys-
teme übernehmen können und das Gefahrensze-
nario, was wir dort haben, ist, dass irgendjemand
meint, sich in ein bestimmtes WLAN einzuloggen,
landet allerdings in einem anderen WLAN. Näm-
lich das, was ich kontrolliere. Insofern habe ich
meine Geräte immer so eingestellt, dass sie sich
nicht automatisch irgendwo in fremde WLANs
einloggen. Also ich versuche das immer zu disab-
len, dass nicht irgendjemand, der so einen Access-
Point zu Verfügung stellt, meine Kommunikation
mit dem Internet belauschen kann. Wenn wir mit
unseren SIM-Karten ins Internet gehen, dann ist
das eine Beziehung zwischen mir und meinem
Telekom-Provider, wo eine Verschlüsslung im
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Rahmen der SIM-Karte realisiert ist. Insofern bin
ich durchaus vorsichtig, einfach irgendwelche
WLANs zu nehmen, weil ich weiß nicht, was die
Leute damit machen, ob sie sich an Recht und Ge-
setz halten. Ich würde sagen, ist das erstmal völlig
ungesichert, habe ich ein bisschen meine Schwie-
rigkeiten dabei, insofern würde ich eigentlich
auch ganz gerne wissen, wenn ich mich in irgend-
ein WLAN einwähle, wo bin ich da überhaupt. In-
sofern da ist auch etwas wo ich die Verschlüsse-
lung, die ich ja vorhin etwas schlecht geredet
habe, durchaus auch ganz nett finde, da kann ich
feststellen, da gibt mir jemand ein Passwort und
ich logge mich halt nur in dessen WLAN ein, da
gibt es eine Beziehung. Das ist das eine.

Der Vorsitzende: Sonst würde der Herr Dr. Meier
jetzt weitermachen. Bitteschön, Herr Dr. Meier.

SV Dr. Ulrich Meier (hotsplots GmbH): Ja für
mich war die Frage, wie viele Urheberrechtsver-
letzungen haben wir, beziehungsweise sind durch
unsere Hilfe aufgedeckt worden. Es ist so, dass
wir noch nie eine Anfrage von einem Abmahnan-
walt bekommen haben in dieser Sache. Also das
verhält sich komplett komplementär zu dem,
wenn jetzt ein Hotel einen WLAN-Hotspot auf-
macht. Womit wir regelmäßig zu tun haben, sind
Anfragen von Ermittlungsbehörden, also Staatsan-
waltschaft, BKA. Wo es aber in erster Linie nicht
um Urheberrechtsverletzungen geht, denke ich,
das wird ja nicht immer übermittelt. In Fällen, so
wie es bei allen Abmahnfällen bekannt ist, dass
mit großer Verspätung, also zum Teil nach Mona-
ten es einen Zeitpunkt und eine IP-Adresse gibt
und dann gefragt wird: „Wer war das?“ Dann ist
die Antwort von uns immer: „Da können wir aus
Datenschutzgründen überhaupt nicht helfen. Tut
uns leid.“ Und sozusagen die kleine Polizeidienst-
stelle bedankt sich dann und hat was zum Abhef-
ten. Wo wir helfen können, ist nach derzeitigen
Datenschutzgründen, wenn sehr schnell gefragt
wird, also innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Da gab es
dann auch Fälle, wo wir Daten quasi IP-verschlüs-
selt an die Polizei übermittelt haben oder die den
USB-Stick abholen und sich dafür sehr bedankt
haben und ich nehme an, dass das dann auch ge-
holfen hat. Über die Ergebnisse werden wir natür-
lich nicht informiert.

Der Vorsitzende: Für die Union fragt jetzt Kollege

Schipanski.

Abg. Tankred Schipanski (CDU/CSU): Vielen
Dank Herr Vorsitzender. Meine Frage geht jetzt
zum einen an den Prof. Spindler und zum ande-
ren an den Prof. Härting. Ich hatte sie bis dato so
verstanden, dass zu mindestens ein uneinge-
schränkter Haftungsausschluss Rechtssicherheit
schafft. Das Grundproblem, was wir natürlich da-
mit haben, ist dass diese offenen WLAN-Netze
dazu genutzt werden, im Schutze der Anonymität
das Urheberrecht oder andere Rechtsnormen zu
verletzen. Von daher würde mich Ihre Abwägung
interessieren, wie hoch Sie dieses Risiko, diese
Gefahr der Rechteverletzung in Abwägung zum
Nutzen dieses offenen WLANs sehen, was also bei
diesen beiden Gütern aus Ihrer Sicht, aus Ihrer
praktischen Sicht, überwiegt.

Der Vorsitzende: Zunächst Herr Prof. Spindler
und dann Prof. Härting.

SV Prof. Dr. Gerald Spindler (Georg-August-Uni-
versität Göttingen): Ja, vielen Dank für die Frage,
die mich jetzt gerade im Rahmen eines Shitstorms
erwischt, der gegen mich im Internet tobt. Weil
ich mit aus dem Zusammenhang herausgerissenen
Medien eben zitiert worden bin, dass ich gesagt
habe, die Anonymität ist nicht ein Recht per se für
sich, sondern gehört eben abgewogen. Aber dazu
stehe ich nach wie vor, es ist eben eine Frage der
Abwägung, ob es im Rahmen von Meinungsbil-
dung ist, wie gravierend die Rechtsverletzungen
auf der anderen Seite sind etc. Und insofern, was
die praktischen Erfahrungen angeht, da muss ich
insofern eher auf meinen Kollegen Härting ver-
weisen, ich kann nur nochmal in diesem Zusam-
menhang betonen, und was auch in einigen Stel-
lungnahmen auch von hier Anwesenden meines
Erachtens nicht richtig reflektiert worden ist, dass
es nämlich auch die Schutzpflichten des Staates
gibt gegenüber Betroffenen. Also es gibt nicht nur
einseitig etwas, dass ich irgendwas übers Internet
machen kann, sondern es ist eben ein Abwägungs-
prozess. Es gibt sowohl Schutzpflichten für die
Meinungsbildung als auch Schutzpflichten eben
für Betroffene, was Persönlichkeitsrechte und was
Urheberrechte etc. angeht.

Der Vorsitzende: Herr Prof. Härting.
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SV Prof. Niko Härting (HÄRTING Rechtsanwälte):
Vielen Dank. Vielleicht mal direkt anknüpfend an
Gerald Spindler, Abwägung, sicherlich. Und si-
cherlich gibt es den Aspekt des Schutzes Dritter
vor Rechtsverletzungen, gar keine Frage. Aber
jetzt ist ja die Frage, sind denn diese Mittel geeig-
net zu diesem Schutz? Und das kann man bei ei-
nem schon mal auf jeden Fall abhaken. Die Ab-
gabe einer nicht weiter sanktionsbewehrten Erklä-
rung, man werde keine Rechtsverletzung begehen,
ist mit Sicherheit kein geeignetes Mittel in dieser
Abwägung. Bei dem Passwort habe ich auch ein
bisschen meine Zweifel, ob das wirklich so furcht-
bar viel bringt, um Rechtsverletzungen zu verhin-
dern. Es mag es bringen, dass die Rechtsverletzun-
gen da nicht an dem gesicherten Hotspot began-
gen werden, dann werden sie woanders begangen.
Also es fehlt mir ein bisschen die Phantasie mir
vorzustellen, dass das also zum glorreichen Rück-
gang von Rechtsverletzungen führen wird, dass
man dieses Passwort jetzt also auch für alle Ewig-
keiten noch im Gesetz verankert, ich glaube nicht
daran. Aber das ist auch ein bisschen eine Glau-
bensfrage, das muss man dazu sagen. Die Abwä-
gung, um die es dort geht, sieht, aus meiner Sicht
im Übrigen, wie folgt aus: Natürlich, ja das ist
eine Frage, würde ich fast sagen, der Statistik,
dass wenn wir demnächst in ein Restaurant am
Gendarmenmarkt zum Mittagessen gehen und an-
ders als jetzt, also mein empirischer gefühlter Ein-
druck ist ein ganz anderer, als der von Herrn Dr.
Meier, wenn ich dort Mittagessen gehe, kann ich
mich normalerweise nicht ins WLAN dort anmel-
den, die haben das überhaupt nicht. Wenn ich das
demnächst überall kann und wir demnächst im
öffentlichen Raum überall WLAN haben und man
kommt dort ohne Passwort rein, dann ist es eine
Frage der Statistik, dass dann über diese WLAN-
Anschlüsse auch Rechtsverletzungen begangen
werden. Das heißt, dass wir dann also mehr
Rechtsverletzungen über WLANs im öffentlichen
Raum haben. Das ist ganz sicherlich so. Und die
Frage der Abwägung ist meines Erachtens eine po-
litische Abwägung, also insofern weise ich zurück
an Sie Abgeordnete, eine politische Abwägung, ob
man jetzt, also um zu verhindern, dass im öffentli-
chen Raum auch mal Urheberrechte verletzt wer-
den, auch mal Persönlichkeitsrechte verletzt wer-
den und ähnliches, um das zu verhindern, dass
man sagt, also dann lassen wir es lieber bei dem
jetzigen Zustand, dass das WLAN im öffentlichen

Raum eher die Ausnahme ist und lassen wir die
hohen Hürden da, die es einfach nach unserer, je-
denfalls meiner praktischen Erfahrung so sein las-
sen, dass wir in Deutschland eben doch wesent-
lich weniger Möglichkeiten haben, uns an öffentli-
chen Orten ins Internet zu begeben als in vielen
anderen europäischen Staaten, mal ganz zu
schweigen von Ländern in Asien.

Der Vorsitzende: Vielen Dank. Für die SPD fragt
jetzt der Kollege Flisek.

Abg. Christian Flisek (SPD): Herzlichen Dank
Herr Vorsitzender. Herr Prof. Spindler, Sie hatten
gerade noch einmal gesagt, dass die Zeit relativ
kurz sei, um auf Alternativen stärker einzugehen.
Darum nutze ich jetzt nochmal die Gelegenheit.
Sie haben ein paar Stichpunkte genannt. Abgabe
war so ein Punkt, wenn Sie das vielleicht noch-
mal ein bisschen konkretisieren könnten, was Sie
genau darunter verstehen, und wie es sicherge-
stellt werden soll, dass so eine Abgabe auch beige-
trieben werden kann. Sie haben das Modell auch
in der Tat, das von unserer Fraktion vorgestellt
worden ist, angesprochen, dass man eventuell
auch eine eigene materielle Anspruchsgrundlage
schafft, um beispielsweise eine Feststellung der
Rechtswidrigkeit eines entsprechenden Geschäfts-
modells durchsetzen zu können. Sie hatten ange-
sprochen, da sehen Sie einen Punkt der Euro-
parechtswidrigkeit, wenn Sie das vielleicht auch
nochmal bitte etwas stärker ausdifferenzieren
könnten.

Der Vorsitzende: Die Frage geht an Prof. Spindler.

SV Prof. Dr. Gerald Spindler (Georg-August-Uni-
versität Göttingen): Gut, fange ich von hinten mit
der zweiten Frage an. Wie gesagt, ich halte es für
ein gutes Modell, das vor allen Dingen auch eben
unter einem Richtervorbehalt läuft, bloß wir müs-
sen uns darüber im Klaren sein, dass das dann die
Störerhaftung beträfe. Und da ist es ja im Moment
auch richtig angesiedelt. Wobei mir kaum ein Ur-
teil jetzt ehrlich gesagt bekannt ist, in dem tat-
sächlich mal ein Geschäftsmodell für unzulässig
erklärt worden ist. Ich schau nochmal meinen
Kollegen Niko Härting an, aber selbst in Ra-
pidShare-Fällen, selbst in der zweiten Entschei-
dung, wo es sehr, sehr hohe Hürden durch den
BGH gab, hat er nicht gesagt, dass das per se ein
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unzulässiges Geschäftsmodell sei. Also Cybersky
war das einzige, also wirklich, wo es eine Auffor-
derung zum Rechtsbruch gab, was wir normaler-
weise unter 8, 26 BGB schon subsumieren. Aber
selbst in den RapidShare-Fällen hat der BGH da-
von abgesehen. das zu nehmen. Also wenn, dann
kann das nur für die Störerhaftung erstmal sein,
für § 10 TMG kann es jedenfalls unter der derzei-
tigen europäischen Rechtslage nicht möglich sein,
weil dann müssten Sie versuchen, irgendwie die
Differenzierung des Europäischen Gerichtshof auf-
zunehmen und dann weiß ich nicht, wie das unter
Umständen vom EuGH dann gesehen würde,
wenn das mal hochkommt. Da hätte ich so ein
bisschen Skepsis. Aber für die Störerhaftung ja,
wobei ich Ihnen nicht allzu viel Hoffnung machen
würde, also höchstens negativ Hoffnung machen
würde, dass man wahrscheinlich die meisten Ver-
fahren, wenn wir das jetzt nehmen, was der BGH
eben macht, wahrscheinlich ausgehen wie das
Hornberger Schießen. Dass nämlich fast alle Ge-
schäftsmodelle erstmal für zulässig erklärt wer-
den. Also da müsste es schon sehr weit kommen,
also wie gesagt, selbst RapidShare fiel da jeden-
falls nicht drunter. Was die Frage der Abgabe an-
geht, wie gesagt, das ist ein extrem weites Feld.
Ich habe ja damals für die Fraktion der Grünen ein
Gutachten gemacht zur Kulturflatrate. Soweit wol-
len wir jetzt nicht gehen bei den Plattformen, weil
das wie gesagt ein sehr, sehr weites Feld dann
wäre. Aber man kann sich sehr gut vorstellen,
dass diejenigen, die nach Deutschland Plattfor-
men ausstrahlen, ähnlich wie mit einer Art Gerä-
teabgabe dann hier entsprechend mitzahlen müss-
ten. Und man kann das auch sehr gut nachvollzie-
hen, wir haben entsprechende Klickzahlen und
die Einnahmen können daran gemessen werden
und das könnte man versuchen, eben entspre-
chend darauf zu übertragen. Genaue Feinheiten,
Details kann man vielleicht dann nochmal weiter
entwickeln, aber das wären mit Sicherheit Ansatz-
punkte. Der zweite Ansatzpunkt, der damit ver-
bunden wäre, wäre der, dass man zum Beispiel
sagt, wenn ein Provider selber Rechtsverfolgungs-
möglichkeiten zur Verfügung stellt, wie das eben
die größeren Plattformen wie Ebay beispielsweise
machen, da kann man aber auch Youtube mit
Content-ID nehmen etc. Dann kann man daran
zum Beispiel auch die Haftungsprivilegierung
knüpfen. Und man kann umgekehrt sagen, dieje-
nigen, die gar nichts haben und auch überhaupt

nichts tun, die müssen wir dann stärker in die
Pflicht nehmen. Also das wäre sozusagen eine
Nutshell ungefähr um die Eckpunkte, die Eckpfei-
ler eines entsprechenden Gebäudes.

Der Vorsitzende: Jetzt für die Unionsfraktion Kol-
lege Durz.

Abg. Hansjörg Durz (CDU/CSU): Ich möchte
Herrn Dr. Häger vom BSI nochmal zum Thema Si-
cherheit fragen. In Ihrer Stellungnahme sprechen
Sie unter dem Punkt IT-Sicherheit bei WLAN-Zu-
gangsbetreibern von zwei Normen, die für WLAN-
Betreiber grundsätzlich in Frage kommen, § 109
TKG und neu, durch das IT-Sicherheitsgesetz, §
13 Absatz 7 TMG. Können Sie darstellen, welche
Normen Sie für welche Art von Anbietern für je-
weils einschlägig halten, welche Sicherungs-
pflichten diese Normen jeweils mit sich bringen
und ob diese von einem sogenannten Nebenbei-
Provider, wie zum Beispiel einem Café in Eigenre-
gie, zumutbar auch durchgeführt werden können.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Häger.

SV Dr. Dirk Häger (BSI): Tut mir leid Herr Durz,
ich bin kein Jurist. Mir ist völlig egal, welche der
beiden Regelungen gelten. Ich möchte nur, dass
jemand, der irgendwo solche Zugangsdienste an-
bietet, ein gewisses Minimum an IT-Sicherheit
einhält, dass nämlich die Kommunikation, die ich
irgendwo mache, nicht irgendwo all zu leicht ab-
gehört werden kann, oder dass er irgendwo ge-
hackt wird. Welche davon zutrifft, da haben wir,
glaube ich, hier genügend Experten, die das besser
beantworten können als ich. Ich habe geschrieben,
dass die beiden dafür in Frage kommen. Welche
davon jetzt einschlägig sind, das ist mir egal. Es
geht aber nicht, ohne dass irgendwo Sicherheit
implementiert wird. Das ist irgendwo in meiner
Stellungnahme drin gewesen, die müssen es ma-
chen, nach TKG oder nach TMG, sie kommen aber
nicht daran vorbei. Einfach nur ein WLAN hinzu-
stellen, völlig ungesichert, ist meiner Meinung
nach nicht OK. Geht nicht, es ist nach TMG oder
nach TKG, egal was, verboten.

Der Vorsitzende: Dankeschön. Jetzt für die SPD-
Fraktion Herr Kollege Flisek.
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Abg. Christian Flisek (SPD): Danke, Herr Vorsit-
zender. Nochmal eine Nachfrage an Herrn Dr.
Frey und an Herrn Prof. Härting. Die Frage wäre
jetzt nochmal der Begriff der offenen WLAN-Be-
treiber, wie der definiert ist, gefasst ist, wie insbe-
sondere die Freifunkeraktivität in diesem Kontext
einzuordnen sind. Wäre das von diesem Entwurf
so erfasst, ja oder nein?

Der Vorsitzende: Herr Dr. Frey. Und dann Prof.
Härting.

SV Dr. Dieter Frey (FREY Rechtsanwälte): Die
Freifunker werden nicht erfasst von dieser Haf-
tungsprivilegierung, die ja gerade für solche Initia-
tiven vorgesehen werden sollte. Weil sie die gefor-
derten Mittel der zumutbaren Sicherheitsmaßnah-
men so nicht vorsehen. Die Frage ist dann, ob das
mit Europarecht übereinstimmt, weil, wenn sie
Access-Provider wären, müssten sie wie andere
Access-Provider behandelt werden. Aber das war
ja nicht die Frage, deswegen gebe ich jetzt an Prof.
Härting weiter.

Der Vorsitzende: Ich gebe jetzt weiter an Prof.
Härting.

SV Prof. Niko Härting (HÄRTING Rechtsanwälte):
Dankeschön. In dem § 8 Absatz 3 heißt es „draht-
loses lokales Netzwerk“. Da gibt es vielleicht ein
paar kleine Fragezeichen, ob man da so ohne wei-
teres die Freifunker auch darunter fassen kann.
Ich würde aber mal denken, also wenn jedenfalls
im § 8 Absatz 4 aufgeräumt wird, sprich diese tat-
sächlich geöffnet wird, dann wird man, glaube
ich, bei der Auslegung den Willen schon respek-
tieren, dass die Freifunker auch damit gemeint
sind, wenn schon jedes öffentliche WLAN ansons-
ten davon erfasst ist. Da hätte ich jedenfalls keine
Bedenken, nichts desto trotz sind da sicherlich
noch gewisse Unklarheiten, weil ein drahtloses lo-
kales Netzwerk ist darunter wohl nicht so ohne
weiteres zu verstehen, wenn ich das hier richtig
sehe. Ich weise nochmal darauf hin, die Ver-
schlüsselung ist hier nicht geregelt in dem § 8 Ab-
satz 4, sondern es ist dort nur von angemessenen
Sicherungsmaßnahmen die Rede und insofern
sollte man Herrn Dr. Häger in seinem Eingangs-
statement auch wirklich gut zuhören, weil Sie
auch genau auf die Unterscheidung dort hinge-
wiesen haben zwischen der Verschlüsselung und

dem Passwort. Das ist nicht ein und dasselbe, das
sind zwei unterschiedliche Aspekte. Würde man
den § 8 Absatz 4 Satz 2 streichen, so wie es der
Bundesrat vorgeschlagen hat, und wie ich es auch
für wünschenswert erachte, habe ich unterm
Strich keinen Zweifel, dass die Freifunker auch
darunter fallen würden.

Der Vorsitzende: Jetzt für die Fraktion DIE LINKE.
die Kollegin Wawzyniak.

Abge. Halina Wawzyniak (DIE LINKE.): Zunächst
möchte ich mich bei Herrn Frey bedanken, dass er
die Frage beantwortet hat, obwohl ich sie nicht
nochmal stellen konnte. Ich will zweitens zu min-
destens anmerken, dass wenn ich das jetzt richtig
verstanden habe, der Vorschlag von Herrn Spind-
ler, eine Abgabe durch Hostprovider an Rechtein-
haber zu machen für vermutete Rechtsverletzun-
gen, mir, zumindest habe ich ihn so verstanden,
dieser Vorschlag ziemlich absurd erscheint. Wir
kriegen mit der Regelung im 10 Absatz 4, wie wir
sie jetzt haben, Rechtssicherheit. Würde jetzt aber
Herrn Buermeyer und Herrn Tripp gerne noch fra-
gen. Wir haben ja im 10 so eine Vermutungsrege-
lung für gefahrgeneigte Dienste und zumindest ich
habe das so gelesen, dass, um da wirklich Rechts-
sicherheit zu schaffen, ein Hostprovider quasi
vollständig überwachen müsste, was irgendwie
hochgeladen, runtergeladen, wie auch immer
wird. Da würde ich Sie gerne fragen, welche Aus-
wirkungen hätte das auf die Gesellschaft und wie
ist das mit dem Grundrecht auf Vertraulichkeit in-
formationstechnischer Systeme zu vereinbaren.

Der Vorsitzende: Zunächst Dr. Buermeyer.

SV Dr. Ulf Buermeyer (Landgericht Berlin): Herr
Vorsitzender, vielen Dank. Ich denke, dass in der
Tat die Einschätzung von Frau Wawzyniak hier
zutrifft. Wenn man tatsächlich die Anforderungen
so ernst nimmt, wie sie in diesen vielen Nummern
in dem Entwurf für § 10 TMG enthalten sind,
dann käme ein Hostprovider in der Tat nicht mehr
umhin, die auf seinen Systemen gespeicherten Da-
ten konsequent daraufhin zu überwachen, ob hier
möglicherweise Rechtsverletzungen zu befürchten
sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in der
Tat eine Frage des Grundrechts auf Vertraulich-
keit der Integrität informationstechnischer Sys-
teme betrifft. Aber jedenfalls wäre es natürlich ein
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Eingriff möglicherweise in das Telekommunikati-
onsgeheimnis, in jedem Fall aber auch in den Da-
tenschutz, also die informationelle Selbstbestim-
mung. Und das heißt also, hier hätten wir sicher-
lich auch aus grundrechtlicher Perspektive einige
Klippen zu umschiffen. Aber ich denke, die ent-
scheidende Frage ist doch die, die Herr Prof.
Spindler bereits angesprochen hat, wie es mit dem
Europarecht aussieht. Und da würde ich sein Ver-
dikt mit Elan unterschreiben, dass das schlicht
und ergreifend unzulässig ist. Das hat ja auch die
Europäische Kommission in ihrer Stellungnahme
sehr deutlich gemacht, die vor kurzem auf Netz-
politik.org veröffentlicht wurde.

Der Vorsitzende: Ergänzend Herr Tripp.

SV Volker Tripp (Digitale Gesellschaft e.V.): Ja,
vielen Dank. Was die sozialen Auswirkungen an-
geht, möchte ich vor allem darauf hinweisen, dass
eine Überwachung des Datenverkehrs bei Host-
providern mit einer Technik namens Deep Packet
Inspection verbunden wäre. Das heißt, es müsste
wirklich genau inhaltlich analysiert werden, wel-
che Daten eigentlich da hochgeladen werden.
Also da meine ich, das greift viel zu weit auch in
jegliche Form von Privatsphäre ein, weil die ein-
fach überhaupt nicht mehr gegeben wäre. Was die
grundrechtliche Bewertung angeht, sehe ich es ei-
gentlich ähnlich wie Herr Buermeyer. Und auch
die europarechtliche Bewertung, die hier meines
Erachtens mindestens genauso wichtig ist, teile
ich absolut. Insbesondere der Artikel 15 der E-
commerce-Richtlinie verbietet ebenso ein pro akti-
ves Überwachen der Inhalte, die dort gespeichert
werden. Im Übrigen bin ich mir auch überhaupt
nicht im Klaren darüber, wie das eigentlich tech-
nisch beziehungsweise von der praktischen
Durchführung her passieren sollte, insbesondere
die Bewertung, ob die Inhalte denn tatsächlich
rechtswidrig gespeichert sind. Denn selbst wenn
es sich um urheberrechtlich geschützte Inhalte
handelt, ist ja die Speicherung als solche über-
haupt noch nicht rechtswidrig. Wenn die Inhalte
tatsächlich rechtmäßig erworben wurden, dann
dürfen sie auch ohne weiteres auf Cloud-Diensten
und ähnlichen Hostprovidern gespeichert werden.
Sie dürfen eben nur nicht unbedingt der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden. Das heißt,
insbesondere in den Fällen von Filehostern, in de-
nen dort eben Materialien hochgeladen werden

und dann an einer ganz anderen Stelle im Internet
der Link dazu geteilt wird, da stellt sich die Frage,
wie eigentlich ein Hostprovider das tatsächlich
feststellen sollte? Er müsste dann sozusagen das
gesamte Internet überwachen und ständig scan-
nen, ob irgendwo im Internet Links auf seine
Seite, auf die jeweiligen Inhalte gesetzt werden.
Und das scheint mir schlicht und ergreifend nicht
praktikabel zu sein, vielen Dank.

Der Vorsitzende: Für die Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN fragt jetzt die Kollegin Rößner.

Abge. Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ja vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe
meine Fragen an Herrn Dr. Buermeyer und zwar
haben Sie eben reagiert, als Prof. Härting geant-
wortet hat zu den Freifunkinitiativen der WLAN-
Definition. Wie würde sich denn Ihrer Meinung
nach das Gesetz auswirken auf die Freifunkinitia-
tiven, das ist die eine Frage. Dann diskutieren wir
ja den ursprünglichen Gesetzentwurf, wir hören
immer, dass es auch weitere Entwürfe gibt, die ir-
gendwie rumgeistern, kennen Sie die? Und die
Frage nach den Alternativen, wir haben ja leider
heute nicht zur Diskussion unseren eigenen Ent-
wurf, aber es gibt ja Alternativen, die schon sehr
lange diskutiert werden, wie bewerten Sie die ins-
besondere bezüglich der Rechtssicherheit, ob die
diese eher gewährleisten würden?

Der Vorsitzende: Herr Dr. Buermeyer.

SV Dr. Ulf Buermeyer (Landgericht Berlin): Ja vie-
len Dank. Zunächst zu den Auswirkungen auf den
Freifunk, ich würde da Herrn Prof. Härting inso-
weit widersprechen, als ich mir erhebliche Sorgen
mache, ob die Freifunker in der Tat erfasst wür-
den, von diesen zumutbaren Maßnahmen, wie sie
derzeit im Absatz 4 des Entwurfs enthalten sind.
Also zum einen müssten Freifunknetze nämlich
natürlich danach eine solche Vorschaltseite ein-
richten, das ist bislang nicht der Fall. Das wäre
also ein erheblicher quasi organisatorischer Auf-
wand. Man darf nicht vergessen, die Freifunkiniti-
ativen sind ehrenamtlich tätig. Es handelt sich
also quasi um Menschen, die für das Gemeinwohl
eine „Dienstleistung“ erbringen, aber eben nicht
kostenpflichtig. Und die müssten also alle wiede-
rum ihre Router neu programmieren, das ist natür-
lich technisch möglich, sicherlich werden die das
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irgendwie schaffen, es sind ja häufig auch Nerds
im Spiel, aber es wäre doch zumindest ein ganz
erheblicher Aufwand, der damit verbunden wäre.
Noch problematischer ist die Frage der Zugangssi-
cherung, also ich will mich da jetzt gar nicht auf
diese Diskussion einlassen, ob es tatsächlich um
eine Verschlüsselung des Netzes oder um einen
Passwortschutz gehen muss. Aber jedenfalls muss
man sehen, der Gesetzentwurf geht davon aus,
dass es berechtigte und unberechtigte Nutzer ei-
nes Funknetzes geben muss. So steht es jedenfalls
in dem Entwurf, denn nur wenn es berechtigte
und unberechtigte Nutzer gibt, dann kann man
entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Das
Problem ist nur, in einem Freifunknetz gibt es
überhaupt keine unberechtigten Nutzer. Das ist ja
gerade der Sinn und Zweck eines Freifunknetzes,
dass es für Jedermann zur Nutzung offen steht.
Und das bedeutet, dass man sich nach der derzei-
tigen Fassung dieses Gesetzentwurfs die Frage
stellen muss, ob ein Funknetz, in dem es keine
unberechtigten Nutzer gibt, überhaupt unter die
Privilegierung fällt. Denn natürlich ist die Inter-
pretation möglich zu sagen, na ja, wenn dieses
Funknetz überhaupt keine unberechtigten Nutzer
kennt, dann kann es ja auch nicht sicherstellen,
dass es nur von berechtigten Nutzern genutzt wird
und ein solches Netzwerk wird dann grundsätz-
lich nicht privilegiert. Und ich verspreche Ihnen,
dass es solche Fälle vor den Amtsgerichten geben
wird und es ist eben nicht ausgeschlossen, dass
ein Amtsgericht da auf den Gedanken kommt zu
sagen: „Naja, wenn es keine unberechtigten Nut-
zer gibt, dann gilt auch die Privilegierung nicht.“
Also da kann ich an dieser Stelle nur sehr deut-
lich davor warnen, dass so Gesetz werden zu las-
sen, aus der Perspektive der Freifunker und teile
da den Optimismus von Prof. Härting nicht. Na-
türlich hat er Recht, es sollte so interpretiert wer-
den, wie er das gesagt hat, aber ob das in der Pra-
xis so geschähe, das - meine Damen und Herren -
wage ich nicht vorherzusehen. Einmal noch zum
Stichwort, das war ja der zweite Teil der Frage,
Datensicherheit und Anonymität. Ich teile die
Einschätzung von Prof. Härting, dass natürlich
auch über Funknetze Rechtsverletzungen, zum
Beispiel Urheberrechtsverletzungen, begangen
werden könnten. Die Frage ist aber, ob bei der po-
litischen Abwägung, die er ja völlig zu Recht ein-
gefordert hat, tatsächlich diese Rechtsverletzun-
gen so massiv ins Gewicht fallen. Denn der Punkt

ist ja, es gibt auch heute schon mannigfaltige Mög-
lichkeiten, das Internet völlig anonym zu nutzen.
Die naheliegendste ist das Mobilfunknetz. Wir
sind ja in der Situation, dass aus bestimmten tech-
nischen Gründen die Mehrheit der deutschen Mo-
bilfunknetze inzwischen mit technischen Maß-
nahmen betrieben wird, die es nicht mehr mög-
lich machen, die einzelne Nutzung auf einen ein-
zelnen Nutzer zurückzuführen. Das heißt also,
auch die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adres-
sen läuft im Bereich der Mobilfunknetze weitge-
hend leer. Wenn man sich das mal vor Augen
führt, dann denke ich, fällt die Möglichkeit von
anonymer Nutzung von WLANs nicht mehr ins
Gewicht. Wenn ich also auch eine Urheberechts-
verletzung oder eine Beleidigung über mein
Handy begehen kann, dann macht es ja keinen
Unterschied mehr, dass ich in einem Café oder in
einem Restaurant auch ein WLAN nutzen kann,
um eine solche Rechtsverletzung potenziell ano-
nym zu begehen. Letzter Punkt, die Frage nach
den rechtlichen Alternativen oder Gesetzentwür-
fen. Also natürlich gab es einmal den Entwurf der
Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, der aber ja heute nicht zur Diskussion
steht. Ich denke aber wohl zur Diskussion stehen
die Änderungsanträge des Bundesrates, denn die
beziehen sich ja wiederum auf den Regierungsent-
wurf, über den wir heute sprechen. Und im Ergeb-
nis, denke ich, würden die Änderungen, die der
Bundesrat vorgeschlagen hat an dem Regierungs-
entwurf zu § 8 TMG in der Tat dazu führen, dass
die Verbreitung von öffentlichen WLANs gestärkt
werden kann. Denn die Änderungen des Bundes-
rates würden im Ergebnis auf eine ähnliche Rege-
lung hinauslaufen, wie auf das, was der Oppositi-
onsentwurf vorgesehen hat. Das denke ich, wäre
eine pragmatische Lösung.

Der Vorsitzende: Gut, jetzt kommen wir in die
dritte und letzte Runde. Und hier beginnt für die
Unionsfraktion der Kollege Jarzombek.

Abg. Thomas Jarzombek (CDU/CSU): Ja, Herr Vor-
sitzender, ich würde gern nochmal Herrn Dr. Hä-
ger fragen wollen und schließe ein bisschen an
das an, was der Kollege Durz vorhin gesagt hat,
und auch das gerade Gehörte. Meine erste Frage:
ist in einem WLAN-Hotspot überhaupt ein Urhe-
berrechtsverstoß theoretisch nachverfolgbar? Denn
nach außen erscheint ja immer die Adresse des
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Hotspots und das, was gerade bei den Mobilfunk-
netzen gesagt wurde, werden intern Adressen ver-
teilt. Und das zweite ist die Frage der Sicherheit
auf den Hotspots. Sie haben ja vorhin gesagt, dass
Sie dafür plädieren, eine gewisse Sicherheit der
Komponenten vorzuschrieben, soll also heißen,
ein starkes Passwort für die Routeradministration
beispielsweise, um ein Kompromittieren dieser
Infrastrukturkomponenten zu vermeiden. Aber
das ist natürlich etwas anderes als diese mögliche
Verschlüsselungs- oder Passwortpflicht. Denn das
hatten Sie ja vorhin schon gesagt, dass bei einem
einfachen Passwortverfahren bei WPA2PSK ohne-
hin keine Sicherheit mehr besteht. Meine Frage an
Sie ist - unabhängig von dieser gesamten Gesetz-
gebung, die wir jetzt machen und dabei könnte ja
auch heraus kommen, dass man diese Passwort-
pflicht beispielsweise entfernt - ob es denn dann
sinnvoll wäre, gegebenenfalls an anderer Stelle
wiederum eine, zum Beispiel bei Haftungsfragen,
dafür zu sorgen, dass private Netze weiter eine ro-
buste Verschlüsselung haben, aus Sicht von, ich
sag mal Sicherheit der Rechner beim Thema
Homebanking und bei vielen anderen Dingen. Sie
wissen ja aus Ihrem Alltag sicherlich, wie teil-
weise die Standards der Endrechner sind, die an
solchen Netzen dran hängen.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Häger.

SV Dr. Dirk Häger (BSI): Selbstverständlich ist
auch bei Nutzung des Internets über WLANs
denkbar, dass man eine gewisse Protokollierung
durchführt. Üblich ist sie allerdings nicht. Das
heißt, wenn irgendwo die Freifunker oder der Res-
taurantbesitzer, wenn der jemandem sein WLAN
zur Verfügung stellt um ins Internet zu gehen,
dann hat er dort keine Protokollierung, die nach-
vollziehbar macht, wer da den Zugriff zu diesem
Zeitpunkt gemacht hat. Allerdings Leute, die ir-
gendwelche illegalen Sachen in Internet machen,
die versuchen das natürlich möglichst im Heimli-
chen zu machen. Um mich jetzt in irgendein Res-
taurant rein zu setzen oder zu McDonalds und
dann dort irgendwo den Internetzugang über
Stunden zu nutzen, um illegale Sachen zu ma-
chen, halte ich nicht für eine sonderlich wahr-
scheinliche Methode, um illegal auf das Internet
zuzugreifen. Das ist irgendwo machbar, ja, üblich
nein und notwendig wage ich auch zu bezweifeln.
Zur zweiten Frage, ich wollte nochmal ganz kurz

darauf eingehen, was Herr Durz vorhin gefragt
hatte, Unterschied TKG und TMG. Ich bin der
Meinung, es gibt jetzt schon Regelungen, die es
notwendig machen, dass ein solcher Zugangspro-
vider über WLAN Sicherheit implementieren
muss. Ich weiß nur nicht, ob jetzt TMG oder TKG
einschlägig ist, aber eins von beiden, habe ich
starke Hoffnung, wird irgendwo zutreffend sein.
Deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass
wir dafür jetzt eine neue Regelung brauchen. Wir
haben eine Regelung im TKG, wir haben eine Re-
gelung im TMG und eine von beiden wird da sein.
Nochmal zu den Verschlüsselungen. Ganz klar,
also ich möchte hier nicht sagen, dass bei WLAN
Verschlüsselung überflüssig ist. Wer Zuhause ein
WLAN betreibt, muss das verschlüsseln. Ver-
schlüsselung hat zwei Ziele: Einmal die Kommu-
nikation, die ich da drüber mache, vertraulich zu
halten, das ist Punkt eins. Und das zweite ist,
fremde Leute nicht in mein Netz rein kommen zu
lassen. Das gilt zuhause beides. Wenn ich aber ei-
nen öffentlichen Hotspot betreibe, dann ist zumin-
dest der Zugangsschutz nicht mehr so relevant,
wenn ich das für alle möglichen Leute öffnen
möchte, deswegen ist dort die Verschlüsselung
nicht mehr relevant. Und die Vertraulichkeit, dass
ist das andere, was ich mit Verschlüsselung errei-
chen möchte, ist dummerweise, wenn andere das
Passwort haben, auch nicht gegeben. Das heißt,
ich habe kein wirkliches Sicherheitsziel, was ich
mit Verschlüsselung in einem öffentlichen WLAN
erreichen kann, insofern möchte ich auch nicht
die Forderung stellen, dass es verschlüsselt wird,
weil der Nutzen nicht sichtbar ist, danke.

Der Vorsitzende: Danke. Die SPD verzichtet übri-
gens auf weitere Befragungen und deswegen jetzt
für die Unionsfraktion Kollege Knoerig.

Abg. Axel Knoerig (CDU/CSU): Herr Vorsitzender,
liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Dr. Frey, ich
möchte doch nochmal die europäische Dimension
von Ihnen hören. Da wir ja auch wissen, dass sich
der Europäische Gerichtshof ja gerade mit der
Vorabentscheidung zur WLAN-Haftung beschäf-
tigt. Das ist ja darauf zurück zu führen, dass das
Landgericht München 1 das ja auch im letzten
Jahr ersucht hat. Wie schätzen Sie das ein, unter
Berücksichtigung des zu erwartenden Urteils und
auch auf den Punkt gebracht, sollten wir besser
warten bis Europa entschieden hat?
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Der Vorsitzende: Herr Dr. Frey.

SV Dr. Dieter Frey (FREY Rechtsanwälte): Vielen
Dank. Also die europäische Dimension ist natür-
lich eine ganz zentrale bei diesen Fragen, die wir
hier besprechen. Wir sind hier in einem Bereich,
die die Haftungsprivilegierung für Access-Provi-
der und Hostprovider betreffen. Diese Regeln sind
in den Artikeln 12 bis 15 der E-commerce-Richtli-
nie europaweit harmonisiert, und es handelt sich
um eine Vollharmonisierung, das ist ein ganz
wichtiger Gesichtspunkt. Das ist mittlerweile vom
Bundesgerichtshof anerkannt und der historische
Gesetzgeber, der die E-commerce-Richtlinie umge-
setzt hat, hat auch dies seinerzeit schon so aner-
kannt. Also wir haben eine Vollharmonisierung,
das heißt, der nationale Gesetzgeber soll weder
weitere noch engere Regeln schaffen, als dies das
europäische Recht vorgibt. Der zweite Punkt ist al-
lerdings, was regelt oder wie weit geht der Rege-
lungsbereich des europäischen Rechtes? Hier
muss man unterscheiden zwischen der An-
spruchsgrundlage, die Störerhaftung zum Bei-
spiel, und der Privilegierung. Das europäische
Recht gibt einen Filter vor, nur eine Filterfunk-
tion, daraus ergibt sich keine eigene Haftung, we-
der des Access-Providers, noch des Hostproviders.
Deswegen ist es auch systematisch so fatal zu ver-
suchen im TMG Haftungsmaßstäbe, die aus der
Anspruchsgrundlage der Störerhaftung entnom-
men wurden, mit dem Filter zu vermischen. Das
wird der Europäische Gerichtshof nicht akzeptie-
ren, das kann ich so deutlich sagen, weil seine
Rechtsprechung in diesem Punkt sehr klar und
sehr deutlich ist. Darum sollten wir, wenn wir
jetzt über den Zeitplan für ein solches Gesetz
nachdenken, zum einen, was den § 8 TMG angeht,
aus meiner Sicht das Vorabentscheidungsverfah-
ren und die Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs zum Landgericht München abwarten.
Dort werden wir eine Reihe von Weichenstellun-
gen, die wir ja heute hier diskutieren, bekommen
über das Zusammenwirkungen und die Vorgaben
des europäischen Rechts für die Auslegung der E-
commerce-Richtlinie, die dann natürlich auch re-
zipiert werden müssen im TMG. Ich denke, es ist
klüger, bevor wir jetzt schnell agieren, den Euro-
päischen Gerichtshof abzuwarten und diese Wei-
chenstellungen mit einzubeziehen in die Schritte,
die wir gehen. Sollte jetzt in Kürze ein Schritt
ohne den Europäischen Gerichtshof abzuwarten,

erwogen werden, hielte ich es für den richtigen
Schritt zunächst ohne Wenn und Aber, und dies
wäre europarechtlich zulässig, ohne Wenn und
Aber die WLAN-Betreiber den klassischen Access-
Providern nach 8 TMG gleichzustellen. Wenn
man auch die Unterlassungsperspektive ein-
nimmt, auch hier Klarheit schaffen will, es geht
nicht um die Abschaffung der Störerhaftung, das
möchte ich noch einmal sehr deutlich machen.
Die Störerhaftung ist eine Anspruchsgrundlage,
die in vielen Bereichen Berechtigung hat, es geht
aber darum, dass das deutsche Recht den europa-
weit einheitlichen Filter respektiert und dieser
einheitliche europaweit geltende Filter der Privi-
legierung gilt auch in Unterlassungssituationen.
Also wenn eine Haftung nach der Störerhaftung,
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
in Frage kommt, dann ist damit noch nicht der
Fall entschieden. Die Konstellation muss dann
noch den Filter des Europarechts passieren, um
das mal so plakativ zu machen. Und dann ist Sys-
tematik eingetreten, für die ich immer wieder plä-
diere. Darum klarstellen, dass der gesamte Bereich
der Haftungsprivilegierung nach dem TMG für
Unterlassungssituationen gilt, weil das durch die
Rechtsprechung noch nicht 100 % klargestellt ist,
obwohl der BGH nach meiner Betrachtung mittler-
weile mehr oder weniger diese in die falsche
Richtung gehende Rechtsprechung, dass in Unter-
lassungskonstellationen die Haftungsprivilegie-
rungen nicht anwendbar sind, aufgegeben hat.
Aber diese Klarstellung wäre sehr willkommen.
Ansonsten, ohne Wenn und Aber, WLAN-Betrei-
ber und klassische Access-Betreiber gleichstellen,
ansonsten die Weichenstellung des Europäischen
Gerichtshofes abwarten. Im Hinblick auf 10 TMG
würde ich empfehlen, von den Änderungen Ab-
stand zu nehmen.

Der Vorsitzende: Danke. Für die Fraktion DIE
LINKE. fragt jetzt wiederum die Kollegin Wawzy-
niak.

Abge. Halina Wawzyniak (DIE LINKE.): Ich
würde Herrn Tripp und Herrn Buermeyer noch
einmal fragen wollen, vor dem Hintergrund einer
Gleichstellung ohne Wenn und Aber, wie Sie im
Gesetzentwurf von Linken und Grünen vorgese-
hen ist, ob Sie noch etwas zu den internationalen
Erfahrungen sagen können. Wenn ich das richtig
recherchiert habe, ist sowas wie die Störerhaftung
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eine deutsche Besonderheit. Insofern würde mich
interessieren, ob Sie noch was zu internationalen
Erfahrungen sagen können, sowohl was Unterlas-
sungsansprüche, Beseitigungsansprüche angeht,
aber auch im Hinblick auf die Entwicklung von
öffentlich zugänglichen Angeboten.

Der Vorsitzende: Herr Tripp und dann Dr. Buer-
meyer.

SV Volker Tripp (Digitale Gesellschaft e.V.): Un-
seres Wissens verhält es sich genau so, wie Sie es
gerade eben beschrieben haben. In der gegenwärti-
gen Form ist WLAN-Störerhaftung tatsächlich ein
deutsches Unikum. Beispielsweise in den USA
gibt es durchaus eine Secondary Wifi Liability,
also etwas, was im Prinzip der Störerhaftung ver-
gleichbar ist. Da ist es dann allerdings so, dass im-
mer noch tatsächlich irgendein Fehlverhalten des
WLAN-Betreibers hinzukommen muss, nämlich,
dass er beispielsweise offensiv damit wirbt, dass
dieser Zugang für Rechtsverletzungen benutzt
werden kann oder sogar kollusiv zusammenwirkt
mit dem betreffenden Rechtsverletzer. In diesen
Fällen gibt es dann eben international, am Bei-
spiel USA, durchaus auch eine Haftung, aber in
dieser Form, wie wir das jetzt hier in Deutschland
haben, dass eigentlich die bloße Zurverfügungstel-
lung des Zugangs und dann eben Nicht-Verschlüs-
selung beispielsweise dazu führt, dass der Betrei-
ber mit in der Haftung ist, das ist nach unserem
Wissen tatsächlich nur in Deutschland so der Fall.
Was dann die Durchsetzung von Unterlassungen
angeht, wenn das dann tatsächlich so ist, dass
nach den Haftungsmaßstäben, die eben in anderen
Ländern gelten, jemand in der Haftung ist, dann
ist es nach unserem Wissen auch nicht problema-
tisch, diese Unterlassungen dann durchzusetzen.
Vielen Dank.

Der Vorsitzende: Und ergänzend, Herr Dr. Buer-
meyer.

SV Dr. Ulf Buermeyer (Landgericht Berlin): Ja,
vielen Dank. Ich würde mich zunächst mal hier
auch anschließen. Ich denke, dass Herr Tripp das
völlig richtig dargestellt hat, ich würde nur ergän-
zen wollen, dass das natürlich massive Auswir-
kungen hat auf die Verfügbarkeit von WLANs.
Also dass es die Störerhaftung, soweit ich das je-
denfalls weiß, in keinem anderen Land gibt, oder

etwas vergleichbares, das anknüpft an das bloße
Zur-Verfügung-Stellen eines WLAN-Zugangs, das
hat natürlich unmittelbare Auswirkungen darauf,
wie viele WLANs zur Verfügung stehen. Also da
kann ich die Einschätzung von Herrn Dr. Meier
auch überhaupt nicht nachvollziehen, also ich
war jetzt gerade eine Weile in den USA und da ist
es in der Tat so, es ist völlig egal, in welches Ge-
schäft man sich begibt oder in welches Café.
Selbstverständlich gibt es ein WLAN, das man
ohne Wenn und Aber nutzen kann, und zwar ein-
fach deswegen, weil es für den Betreiber ohne Ri-
siko ist. Und ich möchte Sie dann auch nochmal
ganz kurz bitten, sich quasi in die Situation eines
Cafébetreibers zu versetzen, wenn er ein WLAN
anbieten möchte für seine Kunden. Diese Haf-
tungsgleichstellung zwischen WLANs und klassi-
schen Providern ohne Wenn und Aber hat eben
den Vorteil, dass er schlicht und ergreifend in den
Baumarkt oder den Mediamarkt gehen kann, sich
für 20, 30 Euro einen Router kaufen kann und den
an das Internet anstöpselt, das er ohnehin schon
hat. Und schon hat er das Problem für sich gelöst.
Das ist doch das Ideal, wie man die WLAN-Ver-
breitung wirklich steigern kann, indem man eben
Rechtssicherheit schafft und das Ganze auch öko-
nomisch attraktiv macht. Dass man also weder
Haftungsbefürchtungen damit verbinden muss,
noch große Investitionen tätigen muss. Natürlich
hat Herr Dr. Meier ein großes Interesse daran, sein
Geschäftsmodell zu schützen, dafür habe ich auch
großes Verständnis. Aber es sollte doch nicht, wie
soll ich sagen, ausschlaggebend sein für die Ge-
staltung des Rechtsrahmens, dass man quasi Haf-
tungsrisiken künstlich aufrecht erhält, nur damit
eben spezifische WLAN-Provider weiter eine Ni-
sche finden. Also das kann es doch irgendwie
nicht sein. Wenn man wirklich die Verbreitung
von WLANs fördern möchte, dann muss man eben
einen klaren Rechtsrahmen schaffen, der auch für
den kleinen Cafébetreiber um die Ecke ohne grö-
ßere Nachforschungen klar macht: Wenn ich jetzt
hier diesen Router anschalte und meinen Kunden
ein WLAN biete, dann kommt auf mich kein Ri-
siko zu. Das ist die Lage zum Beispiel in den USA,
aber auch in Frankreich und zum Beispiel auch in
England, da ist es so. Und der Erfolg ist ganz of-
fensichtlich, dass eben im öffentlichen Raum
WLANs ganz einfach verfügbar sind. Und insofern
noch anschließend an das, was Herr Dr. Frey sagt,
ich würde an dieser Stelle auch nicht empfehlen,
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auf den EuGH zu warten, aus einem ganz einfa-
chen Grund: Die Gleichstellung von WLANs und
klassischen Providern kann man jetzt schon um-
setzen. Da gibt es ja die Rechtunsicherheit zur
Zeit. Und was dann möglicherweise bestimmte
Haftungsanforderungen bei Access-Providern be-
trifft, die sich aus der europarechtlichen Lage er-
geben mögen, die werden dann gegebenenfalls ir-
gendwann mal ins deutsche Recht vielleicht inte-
griert werden müssen, die gelten dann aber auch
gleichermaßen für WLAN-Provider und andere
Provider, insofern gibt es da aus meiner Sicht kei-
nen Grund zu warten. Nachsteuern muss man
möglicherweise sowieso, aber dann nicht spezi-
fisch für WLANs und die Gleichstellung kann
jetzt schon gesetzt werden, danke.

Der Vorsitzende: Für die Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN Kollege Janecek.

Abg. Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vielen Dank. Ich möchte auch noch mal bei dem
Konstrukt Störerhaftung nachhaken. Frage an
Herrn Dr. Buermeyer und Herrn Prof. Härting in
dem Zusammenhang, was hat das eigentlich in
der Praxis für Konsequenzen mit der Strafverfol-
gung im Kontext. Wie wirkt sich das aus, können
Sie das nochmal beschreiben und welche Proble-
matik existiert dadurch?

Der Vorsitzende: Zunächst Herr Dr. Buermeyer,
dann Prof. Härting.

SV Dr. Ulf Buermeyer (Landgericht Berlin): Straf-
verfolgung im WLAN muss man klar sagen, wird
in der Regel schwierig werden. Das ist ganz offen-
sichtlich so. Aber da kann ich an das anknüpfen,
was Prof. Härting und ich eben schon gesagt ha-
ben, es ist eine politische Frage, ob man denkt,
man möchte die Verbreitung von WLANs mög-
lichst behindern, um die Strafverfolgung zu er-
leichtern. Und da wiederum würde ich dann sa-
gen, dieses Ziel, die Strafverfolgung zu erleich-
tern, wird man dadurch gerade nicht erreichen
können. Und zwar wegen der vielfältigen Mög-
lichkeiten auch heute schon, das Internet anonym
zu nutzen. Ich habe eben schon auf Zugänge über
Mobilfunk hingewiesen, die natürlich sehr nahe-
liegend sind. Eine weitere Möglichkeit wäre zum
Beispiel, einfach ins Internetcafé zu gehen. Eine
weitere Möglichkeit, wenn man sich ein bisschen

besser auskennt, ist die Nutzung der sogenannten
Tor-Netzwerke, also einer Anonymisierungssoft-
ware, die man auf seinem Laptop zum Beispiel in-
stalliert. Wenn man sich diese vielfältigen Mög-
lichkeiten vor Augen führt, das Internet anonym
zu nutzen, denke ich, dass die zusätzliche Mög-
lichkeit durch die Verbreitung von öffentlichen
WLANs schlicht und ergreifend auf der Wertungs-
ebene nicht mehr ins Gewicht fällt. Dabei muss
man sich ja auch vor Augen führen, tatsächlich il-
legale Dinge in einem öffentlichen Raum zu tun,
ist deutlich gefährlicher als wenn ich das quasi in
meinen eigenen vier Wänden tun kann, zum Bei-
spiel über meinen Mobilfunkanschluss oder in-
dem ich Tor nutze. Deswegen würde ich sagen,
auf der Wertungsebene gibt es schlicht und ergrei-
fend keinen Zusammenhang zwischen der Ver-
breitung von öffentlichen WLANs und Einschrän-
kungen bei der Strafverfolgung. Und das ist jetzt
auch nicht nur eine Einschätzung, die ich quasi
im stillen Kämmerlein erfunden habe, sondern
das deckt sich genau mit den Erfahrungen von Ka-
bel Deutschland, heute Vodafone. Die haben ja
mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ge-
meinsam ein Pilotprojekt für öffentliche WLANs
in Berlin durchgeführt. In dem Abschlussbericht
ist ausdrücklich festgehalten, dass sie keinerlei
Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bekom-
men haben. Das heißt, es gab schlicht und ergrei-
fend offensichtlich keine Straftaten über diese
WLAN-Netz, was ich eine ganz interessante Er-
kenntnis finde, auf den ersten Blick. Auf den
zweiten ist es aber völlig verständlich, wie gesagt,
im öffentlichen Raum Straftaten zu begehen, birgt
notwendigerweise die Gefahr der Entdeckung. Das
macht man dann doch lieber daheim oder sonst in
einer Umgebung, wo man eben nicht so leicht mit
Entdeckung zu rechnen hat. Insofern zeigen die
empirischen Erfahrungen, die wir haben, dass
WLAN-Netze eben gerade nicht spezifisch für
Rechtsverletzungen genutzt werden.

Der Vorsitzende: Und abschließend Herr Prof.
Härting.

SV Prof. Niko Härting (HÄRTING Rechtsanwälte):
Vielen Dank. Ich glaube, die Frage lässt sich rela-
tiv einfach beantworten. Man muss eigentlich nur
Herrn Dr. Häger und auch Herrn Dr. Meier zuhö-
ren, die ja beide eigentlich übereinstimmend ge-
sagt haben, also Strafverfolgungsbehörden das



Ausschuss für Wirtschaft und Energie

18. Wahlperiode Protokoll der 61. Sitzung
vom 16. Dezember 2015

Seite 25 von 26

kann zwar mal vorkommen, dass die mal kom-
men, aber da ist meist nichts mehr zu finden aus
verschiedenen Gründen. Aber es gäbe eine ganz
einfache Möglichkeit, wenn man das wirklich
wollte, wenn das wirklich gewollt wäre, den Straf-
verfolgungsbehörden hier die Möglichkeit des Zu-
griffs zu gewähren, dann müsste man konsequent
sein, dann müsste man nämlich eine Registrie-
rungspflicht einführen. Das Passwort nützt ja gar
nichts, mit dem Passwort bleibt ja der Nutzer nach
wie vor anonym. Wollte man die Strafverfolgung
hier ermöglichen, dann müsste man fordern, dass
jeder seinen Personalausweis zeigt, der im Café
surfen möchte. Das will nur Gott sei Dank ja offen-
sichtlich niemand.

Der Vorsitzende: So, danke schön. Wir sind damit
am Ende der Befragung angelangt und das Befra-
gungsinteresse hat auch schon etwas nachgelas-
sen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, ins-
besondere bei Ihnen, den Herren Sachverständi-
gen, für die Beantwortung auf einem in jeder Hin-
sicht außerordentlich komplexen und schwierigen
Sachgebiet. Vielen Dank und ich schließe diese
Anhörung.

Schluss der Sitzung: 12:40 Uhr
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